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Synopse BGB - Betreuungsrecht 
zum Gesetz zur 

Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 4.5.2021 (BGBl I, S. 882)  
Materielles Betreuungsrecht 

 
 

Neue Fassung BGB (ab 1.1.2023) Bisherige Regelung (gültig bis 31.12.2022) Anmerkungen 

Untertitel 1 Betreuerbestellung   

§ 1814 Voraussetzungen 
(1) Kann ein Volljähriger seine Angelegenheiten ganz oder teilweise 
rechtlich nicht besorgen und beruht dies auf einer Krankheit oder Be-
hinderung, so bestellt das Betreuungsgericht für ihn einen rechtlichen 
Betreuer (Betreuer). 
(2) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht  
bestellt werden. 
(3) Ein Betreuer darf nur bestellt werden, wenn dies erforderlich ist. 
Die Bestellung eines Betreuers ist insbesondere nicht erforderlich, so-
weit die Angelegenheiten des Volljährigen 
1. durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1816 Absatz 6 
bezeichneten Personen gehört, gleichermaßen besorgt werden kön-
nen oder 
2. durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt 
wird, erledigt werden können, insbesondere durch solche Unterstüt-
zung, die auf sozialen Rechten oder anderen Vorschriften beruht. 
(4) Die Bestellung eines Betreuers erfolgt auf Antrag des Volljährigen 
oder von Amts wegen. Soweit der Volljährige seine Angelegenheiten 
lediglich aufgrund einer körperlichen Krankheit oder Behinderung 
nicht besorgen kann, darf ein Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen 

§ 1896 BGB 
(1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit 
oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so be-
stellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts we-
gen für ihn einen Betreuer. Den Antrag kann auch ein Geschäfts-
unfähiger stellen. Soweit der Volljährige auf Grund einer körperli-
chen Behinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann, 
darf der Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen bestellt werden, 
es sei denn, dass dieser seinen Willen nicht kundtun kann. 
(1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer 
nicht bestellt werden. 
(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in 
denen die Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht er-
forderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen durch ei-
nen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1897 Abs. 3 bezeich-
neten Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei denen kein 
gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen 
Betreuer besorgt werden können. 

Eine andere Hilfe (in Gesundheitsangelegenhei-
ten für die Dauer von max. 6 Monaten, bei frei-
heitsentziehenden Maßnahmen von 6 Wochen) 
kann auch das neue Ehegattenvertretungsrecht 
(§ 1358 BGB) ab 2023 sein. Der Ehegatte ist an 
die betreuungsrechtlichen Vorgaben gebunden, 
insbes. die Berücksichtigung der Wünsche des 
Vertretenen, sowie der Patientenverfügung. 
 
Andere Hilfen, auch die sog. „erweiterte Unter-
stützung“ sollen auch durch die Betreuungsbe-
hörde vermittelt werden, § 8 BtOG 
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bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen Willen nicht kundtun 
kann. 
(5) Ein Betreuer kann auch für einen Minderjährigen, der das 17. Le-
bensjahr vollendet hat, bestellt werden, wenn anzunehmen ist, dass 
die Bestellung eines Betreuers bei Eintritt der Volljährigkeit erforder-
lich sein wird. Die Bestellung des Betreuers wird erst mit dem Eintritt 
der Volljährigkeit wirksam. 
 
§ 1815 Umfang der Betreuung 
(1) Der Aufgabenkreis eines Betreuers besteht aus einem oder meh-
reren Aufgabenbereichen. Diese sind vom Betreuungsgericht im Ein-
zelnen anzuordnen. Ein Aufgabenbereich darf nur angeordnet wer-
den, wenn und soweit dessen rechtliche Wahrnehmung durch einen 
Betreuer erforderlich ist. 
(2) Folgende Entscheidungen darf der Betreuer nur treffen, wenn sie 
als Aufgabenbereich vom Betreuungsgericht ausdrücklich angeord-
net worden sind: 
1. eine mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung des Be-
treuten nach § 1831 Absatz 1, 
2. eine freiheitsentziehende Maßnahme im Sinne des § 1831 Absatz 
4, unabhängig davon, wo der Betreute sich aufhält, 
3. die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts des Betreuten im 
Ausland, 
4. die Bestimmung des Umgangs des Betreuten, 
5. die Entscheidung über die Telekommunikation des Betreuten ein-
schließlich seiner elektronischen Kommunikation, 
6. die Entscheidung über die Entgegennahme, das Öffnen und das 
Anhalten der Post des Betreuten. 
(3) Einem Betreuer können unter den Voraussetzungen des § 1820 
Absatz 3 auch die Aufgabenbereiche der Geltendmachung von Rech-
ten des Betreuten gegenüber seinem Bevollmächtigten sowie zusätz-
lich der Geltendmachung von Auskunfts- und Rechenschaftsansprü-
chen des Betreuten gegenüber Dritten übertragen werden (Kontroll-
betreuer). 

§ 1896 BGB 
(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in 
denen die Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht er-
forderlich, soweit die Angelegenheiten des Volljährigen durch ei-
nen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1897 Abs. 3 bezeich-
neten Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei denen kein 
gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen 
Betreuer besorgt werden können. 
(4) Die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betreuten 
und über die Entgegennahme, das Öffnen und das Anhalten sei-
ner Post werden vom Aufgabenkreis des Betreuers nur dann er-
fasst, wenn das Gericht dies ausdrücklich angeordnet hat. 
(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung von Rech-
ten des Betreuten gegenüber seinem Bevollmächtigten bestimmt 
werden. 
 

Für am 1.1.2023 bereits bestellte Betreuungen 
gilt die Aufgabenbereichseinschränken (außer 
Absatz 2 Nrn 5,6, die bisher in § 1896 Abs. 4 BGB 
stehen) zunächst nicht. Sobald aber ein Antrag 
auf Genehmigung einer Unterbringung oder 
sonstigen freiheitsentziehenden Maßnahme ge-
stellt wird, ist zugleich auch über die Aufgabenbe-
reiche zu entscheiden, ansonsten auch bei Auf-
hebungen (§ 294 FamFG) oder Betreuungsver-
längerungen (§ 295 FamFG), spätestens am 
31.12.2027. 
 
Übergangsvorschrift Art. 229 § 54 EGBGB : 
(3) Ist am 1.1.2023 ein Betreuer zur Besorgung 
aller Angelegenheiten bestellt, ist der Aufgaben-
kreis bis zum 1. Januar 2024 nach Maßgabe des 
§ 1815 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
zu ändern. 
(4) Auf Betreuungen, die am 1.1.2023 bestehen, 
findet § 1815 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bis zum 1. Januar 2028 
keine Anwendung. Bei der nächsten Entschei-
dung über die Aufhebung oder Verlängerung der 
Betreuung oder im Rahmen eines gerichtlichen 
Genehmigungsverfahrens nach § 1831 Absatz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat das Betreu-
ungsgericht über den Aufgabenkreis nach Maß-
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gabe des § 1815 Absatz 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs zu entscheiden.“ 

§ 1816 Eignung und Auswahl des Betreuers, Berücksichtigung 
der Wünsche des Volljährigen 
(1) Das Betreuungsgericht bestellt einen Betreuer, der geeignet ist, in 
dem gerichtlich angeordneten Aufgabenkreis die Angelegenheiten 
des Betreuten nach Maßgabe des § 1821 rechtlich zu besorgen und 
insbesondere in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlichen Kon-
takt mit dem Betreuten zu halten. 
(2) Wünscht der Volljährige eine Person als Betreuer, so ist diesem 
Wunsch zu entsprechen, es sei denn, die gewünschte Person ist zur 
Führung der Betreuung nach Absatz 1 nicht geeignet. Lehnt der Voll-
jährige eine bestimmte Person als Betreuer ab, so ist diesem Wunsch 
zu entsprechen, es sei denn, die Ablehnung bezieht sich nicht auf die 
Person des Betreuers, sondern auf die Bestellung eines Betreuers als 
solche. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Wünsche, die der Volljährige 
vor Einleitung des Betreuungsverfahrens geäußert hat, es sei denn, 
dass er an diesen erkennbar nicht festhalten will. Wer von der Einlei-
tung eines Verfahrens über die Bestellung eines Betreuers für einen 
Volljährigen Kenntnis er langt und ein Dokument besitzt, in dem der 
Volljährige für den Fall, dass für ihn ein Betreuer bestellt werden 
muss, Wünsche zur Auswahl des Betreuers oder zur Wahrnehmung 
der Betreuung geäußert hat (Betreuungsverfügung), hat die Betreu-
ungsverfügung dem Betreuungsgericht zu übermitteln.  
(3) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt 
werden kann oder ist die gewünschte Person nicht geeignet, so sind 
bei der Auswahl des Betreuers die familiären Beziehungen des Voll-
jährigen, insbesondere zum Ehegatten, zu Eltern und zu Kindern, 
seine persönlichen Bindungen sowie die Gefahr von Interessenkon-
flikten zu berücksichtigen. 
(4) Eine Person, die keine familiäre Beziehung oder persönliche Bin-
dung zu dem Volljährigen hat, soll nur dann zum ehrenamtlichen Be-
treuer bestellt werden, wenn sie mit einem nach § 14 des Betreuungs-
organisationsgesetzes anerkannten Betreuungsverein oder mit der 
zuständigen Behörde eine Vereinbarung über eine Begleitung und 
Unterstützung gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder § 5 Absatz 
2 Satz 3 des Betreuungsorganisationsgesetzes geschlossen hat. 

§ 1897 BGB 
(1) Zum Betreuer bestellt das Betreuungsgericht eine natürliche 
Person, die geeignet ist, in dem gerichtlich bestimmten Aufgaben-
kreis die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen 
und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu be-
treuen. 
 (4) Schlägt der Volljährige eine Person vor, die zum Betreuer be-
stellt werden kann, so ist diesem Vorschlag zu entsprechen, wenn 
es dem Wohl des Volljährigen nicht zuwiderläuft. Schlägt er vor, 
eine bestimmte Person nicht zu bestellen, so soll hierauf Rück-
sicht genommen werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Vor-
schläge, die der Volljährige vor dem Betreuungsverfahren ge-
macht hat, es sei denn, dass er an diesen Vorschlägen erkennbar 
nicht festhalten will. 
 
(5) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer be-
stellt werden kann, so ist bei der Auswahl des Betreuers auf die 
verwandtschaftlichen und sonstigen persönlichen Bindungen des 
Volljährigen, insbesondere auf die Bindungen zu Eltern, zu Kin-
dern, zum Ehegatten und zum Lebenspartner, sowie auf die Ge-
fahr von Interessenkonflikten Rücksicht zu nehmen. 
 
(6) Wer Betreuungen im Rahmen seiner Berufsausübung führt, 
soll nur dann zum Betreuer bestellt werden, wenn keine andere 
geeignete Person zur Verfügung steht, die zur ehrenamtlichen 
Führung der Betreuung bereit ist. Werden dem Betreuer Um-
stände bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Volljährige durch 
eine oder mehrere andere geeignete Personen außerhalb einer 
Berufsausübung betreut werden kann, so hat er dies dem Gericht 
mitzuteilen. 
 
(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Ein-
richtung, in welcher der Volljährige untergebracht ist oder wohnt, 

Kontrollbetreuer jetzt in § 1820, bisheriger § 1897 
Abs. 7,8 BGB (Eignungs- und Bedarfserklärung 
durch Betreuungsbehörde) in veränderter Form in 
§§ 11, 12 BtOG 
 
Bestellung von Vereins- und Behördenbetreuern 
jetzt in § 1819 Abs. 3 BGB. 
 
Bestellung beruflicher Betreuer setzt Registrie-
rung nach § 24 BtOG voraus. Ausnahme Über-
gangsregelung für „Altbetreuer“ in § 32 BtOG für 
die Zeit bis 30.6.2023. 
 
Gegenbetreuer (bislang § 1792 iVm § 1908i Abs. 
1 BGB) werden nicht mehr bestellt. Das Amt bis-
her bestellter Gegenbetreuer endet mit dem 
1.1.2023 (Art. 229 § 54 Abs. 2 EGBGB). 
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(5) Ein beruflicher Betreuer nach § 19 Absatz 2 des Betreuungsorga-
nisationsgesetzes soll nur dann zum Betreuer bestellt werden, wenn 
keine geeignete Person für die ehrenamtliche Führung der Betreuung 
zur Verfügung steht. Bei der Entscheidung, ob ein bestimmter berufli-
cher Betreuer bestellt wird, sind die Anzahl und der Umfang der be-
reits von diesem zu führenden Betreuungen zu berücksichtigen. 
(6) Eine Person, die zu einem Träger von Einrichtungen oder Diens-
ten, der in der Versorgung des Volljährigen tätig ist, in einem Abhän-
gigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen Beziehung steht, darf 
nicht zum Betreuer bestellt werden. Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall 
die konkrete Gefahr einer Interessenkollision nicht besteht. 
 

in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen 
Beziehung steht, darf nicht zum Betreuer bestellt werden. 
 

§ 1817 Mehrere Betreuer; Verhinderungsbetreuer; Ergänzungsbe-
treuer 
(1) Das Betreuungsgericht kann mehrere Betreuer bestellen, wenn die An-
gelegenheiten des Betreuten hierdurch besser besorgt werden können. In 
diesem Falle bestimmt es, welcher Betreuer mit welchem Aufgabenbe-
reich betraut wird. Mehrere berufliche Betreuer werden außer in den in den 
Absätzen 2, 4 und 5 geregelten Fällen nicht bestellt. 
(2) Für die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation des Be-
treuten ist stets ein besonderer Betreuer zu bestellen (Sterilisationsbe-
treuer). 
(3) Sofern mehrere Betreuer mit demselben Aufgabenbereich betraut wer- 
den, können sie diese Angelegenheiten des Betreuten nur gemeinsam be-
sorgen, es sei denn, dass das Betreuungsgericht etwas anderes bestimmt 
hat oder mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 
(4) Das Betreuungsgericht soll einen Verhinderungsbetreuer bestellen, der 
die Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen hat, soweit der Betreuer 
aus tatsächlichen Gründen verhindert ist. Für diesen Fall kann auch ein 
anerkannter Betreuungsverein zum Verhinderungsbetreuer bestellt wer-
den, ohne dass die Voraussetzungen des § 1818 Absatz 1 Satz 1 vorlie-
gen. 
(5) Soweit ein Betreuer aus rechtlichen Gründen gehindert ist, einzelne An-
gelegenheiten des Betreuten zu besorgen, hat das Betreuungsgericht hier-
für einen Ergänzungsbetreuer zu bestellen. 

§ 1899 BGB 
(1) Das Betreuungsgericht kann mehrere Betreuer bestellen, 
wenn die Angelegenheiten des Betreuten hierdurch besser be-
sorgt werden können. In diesem Falle bestimmt es, welcher Be-
treuer mit welchem Aufgabenkreis betraut wird. Mehrere Be-
treuer, die eine Vergütung erhalten, werden außer in den in den 
Absätzen 2 und 4 sowie § 1908i Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 1792 geregelten Fällen nicht bestellt. 
(2) Für die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation 
des Betreuten ist stets ein besonderer Betreuer zu bestellen. 
(3) Soweit mehrere Betreuer mit demselben Aufgabenkreis be-
traut werden, können sie die Angelegenheiten des Betreuten nur 
gemeinsam besorgen, es sei denn, dass das Gericht etwas an-
deres bestimmt hat oder mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 
(4) Das Gericht kann mehrere Betreuer auch in der Weise bestel-
len, dass der eine die Angelegenheiten des Betreuten nur zu be-
sorgen hat, soweit der andere verhindert ist. 

Verhinderungsbetreuer (tatsächliche Verhinde-
rung) neu Soll- statt Kann-Regelung. Vergütung 
des Verhinderungsbetreuers bisher § 6 VBVG, ab 
2023 § 12 VBVG 
 
Bei Bestellung eines Vereins als Verhinderungs-
betreuer hat dieser Anspruch auf Zeitvergütung, 
§ 13 Abs. 2 VBVG 
 
Gegenbetreuer zum 1.1.2023 ersatzlos entfallen 
(bisher ua §§ 1792, 1799 BGB) 
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§ 1818 Betreuung durch Betreuungsverein oder Betreuungsbe-
hörde 
(1) Das Betreuungsgericht bestellt einen anerkannten Betreuungsver-
ein zum Betreuer, wenn der Volljährige, der dies wünscht, oder wenn 
er durch eine oder mehrere natürliche Personen nicht hinreichend be-
treut werden kann. Die Bestellung bedarf der Einwilligung des Betreu-
ungsvereins. 
(2) Der Betreuungsverein überträgt die Wahrnehmung der Betreuung 
einzelnen Personen. Vorschlägen des Volljährigen hat er hierbei zu 
entsprechen, wenn nicht wichtige Gründe entgegenstehen. Der Be-
treuungsverein teilt dem Betreuungsgericht alsbald, spätestens bin-
nen zwei Wochen nach seiner Bestellung, mit, wem er die Wahrneh-
mung der Betreuung übertragen hat. Die Sätze 2 und 3 gelten bei 
einem Wechsel der Person, die die Betreuung für den Betreuungsver-
ein wahrnimmt, entsprechend. 
(3) Werden dem Betreuungsverein Umstände bekannt, aus denen 
sich ergibt, dass der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche 
Personen hinreichend betreut werden kann, so hat er dies dem Be-
treuungsgericht mitzuteilen. 
(4) Kann der Volljährige weder durch eine oder mehrere natürliche 
Personen noch durch einen Betreuungsverein hinreichend betreut 
werden, so bestellt das Betreuungsgericht die zuständige Betreu-
ungsbehörde zum Betreuer. Die Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend. 
(5) Die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation darf 
weder einem Betreuungsverein noch einer Betreuungsbehörde über-
tragen werden. 
 

§ 1900 BGB 
(1) Kann der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Per-
sonen nicht hinreichend betreut werden, so bestellt das Betreu-
ungsgericht einen anerkannten Betreuungsverein zum Betreuer. 
Die Bestellung bedarf der Einwilligung des Vereins. 
(2) Der Verein überträgt die Wahrnehmung der Betreuung einzel-
nen Personen. Vorschlägen des Volljährigen hat er hierbei zu ent-
sprechen, soweit nicht wichtige Gründe entgegenstehen. Der 
Verein teilt dem Gericht alsbald mit, wem er die Wahrnehmung 
der Betreuung übertragen hat. 
(3) Werden dem Verein Umstände bekannt, aus denen sich 
ergibt, dass der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche 
Personen hinreichend betreut werden kann, so hat er dies dem 
Gericht mitzuteilen. 
(4) Kann der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Per-
sonen oder durch einen Verein nicht hinreichend betreut werden, 
so bestellt das Gericht die zuständige Behörde zum Betreuer. Die 
Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 
(5) Vereinen oder Behörden darf die Entscheidung über die Ein-
willigung in eine Sterilisation des Betreuten nicht übertragen wer-
den. 

Anerkennung Betreuungsverein: bisher § 1908f 
BGB, künftig § 14 BtOG. 
Betreuungsbehörde bisher § 1 BtBG, künftig § 1 
BtOG 

§ 1819 Übernahmepflicht; weitere Bestellungsvoraussetzungen 
(1) Die vom Betreuungsgericht ausgewählte Person ist verpflichtet, 
die Betreuung zu übernehmen, wenn ihr die Übernahme unter Be-
rücksichtigung ihrer familiären, beruflichen und sonstigen Verhält-
nisse zugemutet werden kann. 

§ 1898 BGB 
(1) Der vom Betreuungsgericht Ausgewählte ist verpflichtet, die 
Betreuung zu übernehmen, wenn er zur Betreuung geeignet ist 
und ihm die Übernahme unter Berücksichtigung seiner familiären, 
beruflichen und sonstigen Verhältnisse zugemutet werden kann. 
(2) Der Ausgewählte darf erst dann zum Betreuer bestellt werden, 
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(2) Die ausgewählte Person darf erst dann zum Betreuer bestellt wer-
den, wenn sie sich zur Übernahme der Betreuung bereit erklärt hat. 
(3) Ein Mitarbeiter eines anerkannten Betreuungsvereins, der dort 
ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist (Vereinsbetreuer), 
darf nur mit Einwilligung des Betreuungsvereins bestellt werden. Ent-
sprechendes gilt für den Mitarbeiter einer Betreuungsbehörde, der als 
Betreuer bestellt wird (Behördenbetreuer). 

wenn er sich zur Übernahme der Betreuung bereit erklärt hat. 
§ 1897 BGB 
(2) Der Mitarbeiter eines nach § 1908f anerkannten Betreuungs-
vereins, der dort ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig 
ist (Vereinsbetreuer), darf nur mit Einwilligung des Vereins be-
stellt werden. Entsprechendes gilt für den Mitarbeiter einer in Be-
treuungsangelegenheiten zuständigen Behörde, der dort aus-
schließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist (Behördenbe-
treuer). 
 

§ 1820 Vorsorgevollmacht und Kontrollbetreuung 
(1) Wer von der Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines 
Betreuers für einen Volljährigen Kenntnis erlangt und ein Dokument 
besitzt, in dem der Volljährige eine andere Person mit der Wahrneh-
mung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat, hat das Betreu-
ungsgericht hierüber unverzüglich zu unterrichten. Das Betreuungs-
gericht kann die Vorlage einer Abschrift verlangen. 
(2) Folgende Maßnahmen eines Bevollmächtigten setzen voraus, 
dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und diese Maßnahmen aus-
drücklich umfasst: 
1. die Einwilligung sowie ihr Widerruf oder die Nichteinwilligung in 
Maßnahmen nach § 1829 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2, 
2. die Unterbringung nach § 1831 und die Einwilligung in Maßnahmen 
nach § 1831 Absatz 4, 
3. die Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme nach § 1832 
und die Verbringung nach § 1832 Absatz 4. 
(3) Das Betreuungsgericht bestellt einen Kontrollbetreuer, wenn die 
Bestellung erforderlich ist, weil 
1. der Vollmachtgeber aufgrund einer Krankheit oder Behinderung 
nicht mehr in der Lage ist, seine Rechte gegenüber dem Bevollmäch-
tigten auszuüben, und 
2. aufgrund konkreter Anhaltspunkte davon auszugehen ist, dass der 
Bevollmächtigte die Angelegenheiten des Vollmachtgebers nicht ent-
sprechend der Vereinbarung oder dem erklärten oder mutmaßlichen 

§ 1901c BGB  
Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall seiner 
Betreuung Vorschläge zur Auswahl des Betreuers oder Wünsche 
zur Wahrnehmung der Betreuung geäußert hat, hat es unverzüg-
lich an das Betreuungsgericht abzuliefern, nachdem er von der 
Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines Betreuers 
Kenntnis erlangt hat. Ebenso hat der Besitzer das Betreuungsge-
richt über Schriftstücke, in denen der Betroffene eine andere Per-
son mit der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten bevollmäch-
tigt hat, zu unterrichten. Das Betreuungsgericht kann die Vorlage 
einer Abschrift verlangen. 
 
§ 1897 Abs. 3 BGB 
(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung von Rech-
ten des Betreuten gegenüber seinem Bevollmächtigten bestimmt 
werden. 
 

Beglaubigung der Vollmacht durch Betreuungs-
behörde: bislang § 6 BtBG, künftig § 7 BtOG 
 
Absatz 2: Zusammenfassung ausdrücklich in der 
Vollmacht zu nennender Befugnisse; bislang § 
1901a Abs.5, § 1901b Abs. 2, § 1904 Abs. 5, § 
1906 Abs. 5, § 1906a Abs. 5 BGB 
„Suspendierung“ der Vollmacht siehe unter Ab-
satz 4  
Absatz 5: Persönliche Anhörung bei Vollmachts-
widerruf, § 299 FamFG. Herausgabe der Voll-
machturkunde nach Widerruf siehe § 175 BGB 
 
Im Rahmen des Ehegattenvertretungsrechtes (§ 
1358 BGB) ist eine Kontrollbetreuung nicht vorge-
sehen. Soweit dennoch ein Betreuer mit passen-
den Aufgabenbereichen bestellt wird, ist der Ehe-
gatte nicht mehr vertretungsberechtigt. 
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Willen des Vollmachtgebers besorgt. 
(4) Das Betreuungsgericht kann anordnen, dass der Bevollmächtigte 
die ihm erteilte Vollmacht nicht ausüben darf und die Vollmachtsur-
kunde an den Betreuer herauszugeben hat, wenn 
1. die dringende Gefahr besteht, dass der Bevollmächtigte nicht den 
Wünschen des Vollmachtgebers entsprechend handelt und dadurch 
die Person des Vollmachtgebers oder dessen Vermögen erheblich 
gefährdet oder 
2. der Bevollmächtigte den Betreuer bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben behindert. 
Liegen die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht mehr vor, hat das 
Betreuungsgericht die Anordnung aufzuheben und den Betreuer zu 
verpflichten, dem Bevollmächtigten die Vollmachtsurkunde herauszu-
geben, wenn die Vollmacht nicht erloschen ist. 
(5) Der Betreuer darf eine Vollmacht oder einen Teil einer Vollmacht, 
die den Bevollmächtigten zu Maßnahmen der Personensorge oder zu 
Maßnahmen in wesentlichen Bereichen der Vermögenssorge er-
mächtigt, nur widerrufen, wenn das Festhalten an der Vollmacht eine 
künftige Verletzung der Person oder des Vermögens des Betreuten 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit und in erheblicher Schwere be-
fürchten lässt und mildere Maßnahmen nicht zur Abwehr eines Scha-
dens für den Betreuten geeignet erscheinen. Der Widerruf bedarf der 
Genehmigung des Betreuungsgerichts. Mit der Genehmigung des Wi-
derrufs einer Vollmacht kann das Betreuungsgericht die Herausgabe 
der Vollmachtsurkunde an den Betreuer anordnen. 
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Neue Fassung BGB Bisherige Regelung Anmerkungen 

Untertitel 2 Führung der Betreuung Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften   

§ 1821 Pflichten des Betreuers; Wünsche des Betreuten 
(1) Der Betreuer nimmt alle Tätigkeiten vor, die erforderlich sind, um 
die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen. Er unter-
stützt den Betreuten dabei, seine Angelegenheiten rechtlich selbst zu 
besorgen, und macht von seiner Vertretungsmacht nach § 1823 nur 
Gebrauch, soweit dies erforderlich ist. 
(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besor-
gen, dass dieser im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Leben nach 
seinen Wünschen gestalten kann. Hierzu hat der Betreuer die Wün-
sche des Betreuten festzustellen. Diesen hat der Betreuer vorbehalt-
lich des Absatzes 3 zu entsprechen und den Betreuten bei deren Um-
setzung rechtlich zu unterstützen. Dies gilt auch für die Wünsche, die 
der Betreute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei 
denn, dass er an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will. 
(3) Den Wünschen des Betreuten hat der Betreuer nicht zu entspre-
chen, soweit 
1. die Person des Betreuten oder dessen Vermögen hierdurch erheb-
lich gefährdet würde und der Betreute diese Gefahr aufgrund seiner 
Krankheit oder Behinderung nicht erkennen oder nicht nach dieser 
Einsicht handeln kann oder 
2. dies dem Betreuer nicht zuzumuten ist. 
(4) Kann der Betreuer die Wünsche des Betreuten nicht feststellen 
oder darf er ihnen nach Absatz 3 Nummer 1 nicht entsprechen, hat er 
den mutmaßlichen Willen des Betreuten aufgrund konkreter Anhalts-
punkte zu ermitteln und Geltung zu verschaffen. Zu berücksichtigen 
sind insbesondere frühere Äußerungen, ethische oder religiöse Über-
zeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreu-
ten. Bei der Feststellung des mutmaßlichen Willens soll nahen Ange-
hörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegen-
heit zur Äußerung gegeben werden. 

§ 1901 BGB  
(1) Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um 
die Angelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe der folgenden 
Vorschriften rechtlich zu besorgen. 
(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu be-
sorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten 
gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein 
Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu ge-
stalten. 
(3) Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, so-
weit dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft und dem Betreuer zuzu-
muten ist. Dies gilt auch für Wünsche, die der Betreute vor der Be-
stellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen 
Wünschen erkennbar nicht festhalten will. Ehe der Betreuer wich-
tige Angelegenheiten erledigt, bespricht er sie mit dem Betreuten, 
sofern dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft. 
(4) Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreuer dazu beizu-
tragen, dass Möglichkeiten genutzt werden, die Krankheit oder Be-
hinderung des Betreuten zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlim-
merung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Wird die Betreu-
ung berufsmäßig geführt, hat der Betreuer in geeigneten Fällen auf 
Anordnung des Gerichts zu Beginn der Betreuung einen Betreu-
ungsplan zu erstellen. In dem Betreuungsplan sind die Ziele der 
Betreuung und die zu ihrer Erreichung zu ergreifenden Maßnahmen 
darzustellen. 
(5) Werden dem Betreuer Umstände bekannt, die eine Aufhebung 
der Betreuung ermöglichen, so hat er dies dem Betreuungsgericht 
mitzuteilen. Gleiches gilt für Umstände, die eine Einschränkung des 
Aufgabenkreises ermöglichen oder dessen Erweiterung, die Bestel-

Verstärkte Bindung an die Betreutenwünsche; 
auch in der Vermögenssorge 
 
Absatz 2 bis 4 gilt auch im Rahmen des Ehe-
gattenvertretungsrechtes (§ 1358 Abs. 6 BGB) 
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(5) Der Betreuer hat den erforderlichen persönlichen Kontakt mit dem 
Betreuten zu halten, sich regelmäßig einen persönlichen Eindruck von 
ihm zu verschaffen und dessen Angelegenheiten mit ihm zu bespre-
chen. 
(6) Der Betreuer hat innerhalb seines Aufgabenkreises dazu beizutra-
gen, dass Möglichkeiten genutzt werden, die Fähigkeit des Betreuten, 
seine eigenen Angelegenheiten zu besorgen, wiederherzustellen o-
der zu verbessern. 
 

lung eines weiteren Betreuers oder die Anordnung eines Einwilli-
gungsvorbehalts (§ 1903) erfordern. 

§ 1822 Auskunftspflicht gegenüber nahestehenden Angehörigen 
Der Betreuer hat nahestehenden Angehörigen und sonstigen Vertrau-
enspersonen des Betreuten auf Verlangen Auskunft über dessen per-
sönliche Lebensumstände zu erteilen, soweit dies einem nach § 1821 
Absatz 2 bis 4 zu beachtenden Wunsch oder dem mutmaßlichen Wil-
len des Betreuten entspricht und dem Betreuer zuzumuten ist. 
 

 Keine Vorgängerregelung 

§ 1823 Vertretungsmacht des Betreuers 
In seinem Aufgabenkreis kann der Betreuer den Betreuten gerichtlich 
und außergerichtlich vertreten. 
 

§ 1902 BGB 
In seinem Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den Betreuten ge-
richtlich und außergerichtlich. 

Auswirkung der gesetzlichen Vertretung: § 164 
BGB; Siehe auch § 53 ZPO (Neufassung) 
Für medizinische Verträge und krankheitsbe-
dingte Ansprüche gegen Dritte gilt auch das 
Ehegattenvertretungsrecht (§ 1358 Abs. 1 Nr. 2 
und 4 BGB) 

§ 1824 Ausschluss der Vertretungsmacht 
(1) Der Betreuer kann den Betreuten nicht vertreten: 
1. bei einem Rechtsgeschäft zwischen seinem Ehegatten oder einem 
seiner Verwandten in gerader Linie einerseits und dem Betreuten an-
dererseits, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in 
der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht, 
2. bei einem Rechtsgeschäft, das die Übertragung oder Belastung ei-
ner durch Pfandrecht, Hypothek, Schiffshypothek oder Bürgschaft ge-
sicherten Forderung des Betreuten gegen den Betreuer oder die Auf-
hebung oder Minderung dieser Sicherheit zum Gegenstand hat oder 
die Verpflichtung des Betreuten zu einer solchen Übertragung, Belas-
tung, Aufhebung oder Minderung begründet, 

§ 1795 BGB 
(1) Der Vormund kann den Mündel nicht vertreten: 
1. bei einem Rechtsgeschäft zwischen seinem Ehegatten, seinem 
Lebenspartner oder einem seiner Verwandten in gerader Linie ei-
nerseits und dem Mündel andererseits, es sei denn, dass das 
Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit 
besteht, 
2. bei einem Rechtsgeschäft, das die Übertragung oder Belastung 
einer durch Pfandrecht, Hypothek, Schiffshypothek oder Bürgschaft 
gesicherten Forderung des Mündels gegen den Vormund oder die 
Aufhebung oder Minderung dieser Sicherheit zum Gegenstand hat 
oder die Verpflichtung des Mündels zu einer solchen Übertragung, 

Neu: Zuwendungsverbot für berufliche Be-
treuer, § 28 BtOG  
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3. bei einem Rechtsstreit zwischen den in Nummer 1 bezeichneten 
Personen sowie bei einem Rechtsstreit über eine Angelegenheit der 
in Nummer 2 bezeichneten Art. 
(2) § 181 bleibt unberührt. 
 

Belastung, Aufhebung oder Minderung begründet, 
3. bei einem Rechtsstreit zwischen den in Nummer 1 bezeichneten 
Personen sowie bei einem Rechtsstreit über eine Angelegenheit 
der in Nummer 2 bezeichneten Art. 
(2) Die Vorschrift des § 181 bleibt unberührt. 

§ 1825 Einwilligungsvorbehalt 
(1) Soweit dies zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für die Per-
son oder das Vermögen des Betreuten erforderlich ist, ordnet das Be-
treuungsgericht an, dass der Betreute zu einer Willenserklärung, die 
einen Aufgabenbereich des Betreuers betrifft, dessen Einwilligung be-
darf (Einwilligungsvorbehalt). Gegen den freien Willen des Volljähri-
gen darf ein Einwilligungsvorbehalt nicht angeordnet werden. Die §§ 
108 bis 113, 131 Absatz 2 und § 210 gelten entsprechend. 
(2) Ein Einwilligungsvorbehalt kann sich nicht erstrecken 
1. auf Willenserklärungen, die auf Eingehung einer Ehe gerichtet sind, 
2. auf Verfügungen von Todes wegen, 
3. auf die Anfechtung eines Erbvertrags, 
4. auf die Aufhebung eines Erbvertrags durch Vertrag und 
5. auf Willenserklärungen, zu denen ein beschränkt Geschäftsfähiger 
nach den Vorschriften dieses Buches und des Buches 5 nicht der Zu-
stimmung seines gesetzlichen Vertreters bedarf. 
(3) Ist ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, so bedarf der Betreute 
dennoch nicht der Einwilligung seines Betreuers, wenn die Willenser-
klärung dem Betreuten lediglich einen rechtlichen Vorteil bringt. So-
weit das Gericht nichts anderes anordnet, gilt dies auch, wenn die 
Willenserklärung eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Le-
bens betrifft. 
(4) Auch für einen Minderjährigen, der das 17. Lebensjahr vollendet 
hat, kann das Betreuungsgericht einen Einwilligungsvorbehalt anord-
nen, wenn anzunehmen ist, dass ein solcher bei Eintritt der Volljäh-
rigkeit erforderlich wird. 
 

§ 1903 BGB 
(1) Soweit dies zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für die 
Person oder das Vermögen des Betreuten erforderlich ist, ordnet 
das Betreuungsgericht an, dass der Betreute zu einer Willenserklä-
rung, die den Aufgabenkreis des Betreuers betrifft, dessen Einwilli-
gung bedarf (Einwilligungsvorbehalt). Die §§ 108 bis 113, 131 Abs. 
2 und § 210 gelten entsprechend. 
(2) Ein Einwilligungsvorbehalt kann sich nicht erstrecken 
1. auf Willenserklärungen, die auf Eingehung einer Ehe oder Be-
gründung einer Lebenspartnerschaft gerichtet sind, 
2. auf Verfügungen von Todes wegen, 
3. auf die Anfechtung eines Erbvertrags, 
4. auf die Aufhebung eines Erbvertrags durch Vertrag und 
5. auf Willenserklärungen, zu denen ein beschränkt Geschäftsfähi-
ger nach den Vorschriften der Bücher 4 und 5 nicht der Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters bedarf. 
(3) Ist ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, so bedarf der Be-
treute dennoch nicht der Einwilligung seines Betreuers, wenn die 
Willenserklärung dem Betreuten lediglich einen rechtlichen Vorteil 
bringt. Soweit das Gericht nichts anderes anordnet, gilt dies auch, 
wenn die Willenserklärung eine geringfügige Angelegenheit des 
täglichen Lebens betrifft. 
(4) § 1901 Abs. 5 gilt entsprechend. 

Verfahren bei nachträglicher Anordnung eines 
Einwiligungsvorbehaltes § 293 FamFG, Aufhe-
bung oder Einschränkung § 294 FamFG, Ver-
längerung § 295 FamFG 
 
Bei Anordnung gegen den Willen des Betroffe-
nen muss künftig spätestens nach 3 Jahren 
über die Verlängerung entschieden werden. 
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§ 1826 Haftung des Betreuers 
(1) Der Betreuer ist dem Betreuten für den aus einer Pflichtverletzung 
entstehenden Schaden verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn der Be-
treuer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
(2) Sind für den Schaden mehrere Betreuer nebeneinander verant-
wortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. 
(3) Ist ein Betreuungsverein als Betreuer bestellt, so ist er dem Be-
treuten für ein Verschulden des Mitglieds oder des Mitarbeiters in glei-
cher Weise verantwortlich wie für ein Verschulden eines verfassungs-
mäßig berufenen Vertreters. 

§ 1833 BGB 
(1) Der Vormund ist dem Mündel für den aus einer Pflichtverletzung 
entstehenden Schaden verantwortlich, wenn ihm ein Verschulden 
zur Last fällt. Das Gleiche gilt von dem Gegenvormund. 
(2) Sind für den Schaden mehrere nebeneinander verantwortlich, 
so haften sie als Gesamtschuldner. Ist neben dem Vormund für den 
von diesem verursachten Schaden der Gegenvormund oder ein 
Mitvormund nur wegen Verletzung seiner Aufsichtspflicht verant-
wortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander der Vormund allein 
verpflichtet. 

Beweislastumkehr. Zur Haftpflichtversiche-
rungspflicht des Berufsbetreuers siehe § 23 
BtOG, des Vereins § 14 BtOG. 
Zu Absatz 3: siehe den bisherigen § 1791a BGB 
 

 
 

Neue Fassung BGB Bisherige Regelung Anmerkungen 

Kapitel 2 Personenangelegenheiten   

§ 1827 Patientenverfügung; Behandlungswünsche oder mut-
maßlicher Wille des Betreuten 
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwil-
ligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeit-
punkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersu-
chungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztli-
che Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), prüft 
der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Be-
handlungssituation des Betreuten zutreffen. Ist dies der Fall, hat der 
Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu ver-
schaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen 
werden. 
(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen 
einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behand-
lungssituation des Betreuten zu, hat der Betreuer die Behandlungs-
wünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen 
und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maß-
nahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche 

§ 1901a BGB 
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Ein-
willigungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum 
Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Un-
tersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen o-
der ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfü-
gung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat 
der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu 
verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos wider-
rufen werden. 
(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegun-
gen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und 
Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die Behandlungswün-
sche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen 
und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche 
Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mut-
maßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. 
Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder 

Weiterhin keine Einsichtnahme des Betreuers 
oder Bevollmächtigten (sowie der Betreuungs-
behörde) in das zentrale Vorsorgeregister oder 
die elektronische Patientenkarte. 
 
Vgl. zur Aufklärung § 630e BGB und § 8 Mus-
terberufsordnung für Ärzte; zur Einwilligung § 
630d BGB, § 228 StGB 
 
Absatz 1 bis 3 gilt auch im Rahmen des Ehe-
gattenvertretungsrechtes (§ 1358 Abs. 6 BGB) 
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Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berück-
sichtigen sind insbesondere frühere Äußerungen, ethische oder reli-
giöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen 
des Betreuten. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer 
Erkrankung des Betreuten. 
(4) Der Betreuer soll den Betreuten in geeigneten Fällen auf die Mög-
lichkeit einer Patientenverfügung hinweisen und ihn auf dessen 
Wunsch bei der Errichtung einer Patientenverfügung unterstützen. 
(5) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflich-
tet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf 
nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht werden. 
(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. 
 

schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen 
und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium 
einer Erkrankung des Betreuten. 
(4) Der Betreuer soll den Betreuten in geeigneten Fällen auf die 
Möglichkeit einer Patientenverfügung hinweisen und ihn auf dessen 
Wunsch bei der Errichtung einer Patientenverfügung unterstützen. 
(5) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung ver-
pflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfü-
gung darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht 
werden. 
(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. 

§ 1828 Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens 
(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hin-
blick auf den Gesamtzustand und die Prognose des Patienten indi-
ziert ist. Er und der Betreuer erörtern diese Maßnahme unter Berück-
sichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die nach § 1827 zu 
treffende Entscheidung. 
(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1827 Absatz 1 
oder der Behandlungswünsche oder des mutmaßlichen Willens nach 
§ 1827 Absatz 2 soll nahen Angehörigen und sonstigen Vertrauens-
personen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, 
sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. 
 

§ 1901b BGB 
(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hin-
blick auf den Gesamtzustand und die Prognose des Patienten indi-
ziert ist. Er und der Betreuer erörtern diese Maßnahme unter Be-
rücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die nach § 
1901a zu treffende Entscheidung. 
(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1901a Absatz 
1 oder der Behandlungswünsche oder des mutmaßlichen Willens 
nach § 1901a Absatz 2 soll nahen Angehörigen und sonstigen Ver-
trauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gege-
ben werden, sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. 

Siehe für Betreuer § 20 BtOG, für den Arzt § 31 
BtOG (Ausnahme zu § 203 StGB) 
 
Absatz 1 und 2 gilt auch im Rahmen des Ehe-
gattenvertretungsrechtes (§ 1358 Abs. 6 BGB) 

§ 1829 Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen 
Maßnahmen 
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesund-
heitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff be-
darf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die begründete 
Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund der Maßnahme stirbt oder 

§ 1904 BGB 
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Ge-
sundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Ein-
griff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die 
begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund der Maß-
nahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesund-

Genehmigungsverfahren § 298 FamFG 
 
Absatz 1 bis 4 gilt auch im Rahmen des Ehe-
gattenvertretungsrechtes (§ 1358 Abs. 6 BGB) 
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einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden er-
leidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt 
werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 
(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Be-
treuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbe-
handlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des 
Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme medizinisch angezeigt ist 
und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund des 
Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen 
schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. 
(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn 
die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilli-
gung dem Willen des Betreuten entspricht. 
(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforder-
lich, wenn zwischen Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen 
darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung oder der Wi-
derruf der Einwilligung dem nach § 1827 festgestellten Willen des Be-
treuten entspricht. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nach Maßgabe des § 1820 Absatz 2 
Nummer 1 für einen Bevollmächtigten entsprechend. 
 

heitlichen Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maß-
nahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr 
verbunden ist. 
(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Be-
treuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heil-
behandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung 
des Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme medizinisch ange-
zeigt ist und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf 
Grund des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt 
oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen 
Schaden erleidet. 
(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, 
wenn die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder der Widerruf der 
Einwilligung dem Willen des Betreuten entspricht. 
(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erfor-
derlich, wenn zwischen Betreuer und behandelndem Arzt Einver-
nehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung oder 
der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901a festgestellten Wil-
len des Betreuten entspricht. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtigten. Er 
kann in eine der in Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 genannten Maß-
nahmen nur einwilligen, nicht einwilligen oder die Einwilligung wi-
derrufen, wenn die Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich um-
fasst und schriftlich erteilt ist. 
 

Zur Formulierung der Vollmacht (Absatz 5) 
siehe jetzt unter § 1820 Abs. 2 BGB 

§ 1830 Sterilisation 
(1) Die Einwilligung eines Sterilisationsbetreuers in eine Sterilisation 
des Betreuten, in die dieser nicht selbst einwilligen kann, ist nur zu-
lässig, wenn 
1. die Sterilisation dem natürlichen Willen des Betreuten entspricht, 
2. der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig bleiben wird, 
3. anzunehmen ist, dass es ohne die Sterilisation zu einer Schwan-
gerschaft kommen würde, 
4. infolge dieser Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben oder die 

§ 1905 BGB 
(1) Besteht der ärztliche Eingriff in einer Sterilisation des Betreuten, 
in die dieser nicht einwilligen kann, so kann der Betreuer nur einwil-
ligen, wenn 
1. die Sterilisation dem Willen des Betreuten nicht widerspricht, 
2. der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig bleiben wird, 
3. anzunehmen ist, dass es ohne die Sterilisation zu einer Schwan-
gerschaft kommen würde, 
4. infolge dieser Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben oder 

Verweis auf §§ 1666, 1666a nach Vorschlag 
des Rechtsausschusses nicht mehr im Text.  
 
Genehmigungsverfahren § 297 FamFG 
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Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen o-
der seelischen Gesundheitszustands der Schwangeren zu erwarten 
wäre, die nicht auf zumutbare Weise abgewendet werden könnte, und 
5. die Schwangerschaft nicht durch andere zumutbare Mittel verhin-
dert werden kann. 
(2) Die Einwilligung bedarf der Genehmigung des Betreuungsge-
richts. Die Sterilisation darf erst zwei Wochen nach Wirksamkeit der 
Genehmigung durchgeführt werden. Bei der Sterilisation ist stets der 
Methode der Vorzug zu geben, die eine Refertilisierung zulässt. 
 

die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperli-
chen oder seelischen Gesundheitszustands der Schwangeren zu 
erwarten wäre, die nicht auf zumutbare Weise abgewendet werden 
könnte, und 
5. die Schwangerschaft nicht durch andere zumutbare Mittel ver-
hindert werden kann. 
Als schwerwiegende Gefahr für den seelischen Gesundheitszu-
stand der Schwangeren gilt auch die Gefahr eines schweren und 
nachhaltigen Leides, das ihr drohen würde, weil betreuungsgericht-
liche Maßnahmen, die mit ihrer Trennung vom Kind verbunden wä-
ren (§§ 1666, 1666a), gegen sie ergriffen werden müssten. 
(2) Die Einwilligung bedarf der Genehmigung des Betreuungsge-
richts. Die Sterilisation darf erst zwei Wochen nach Wirksamkeit der 
Genehmigung durchgeführt werden. Bei der Sterilisation ist stets 
der Methode der Vorzug zu geben, die eine Refertilisierung zulässt. 
 

§ 1831 Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentzie-
hende Maßnahmen 
(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit 
Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie erfor-
derlich ist, weil 
1. aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seeli-
schen Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich 
selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder 
2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen 
Schadens eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbe-
handlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, die Maßnahme 
ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt werden 
kann und der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder 
geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unter-
bringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln 
kann. 
(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsge-
richts zulässig. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zu-
lässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmi-
gung ist unverzüglich nachzuholen. 

§ 1906 BGB 
(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit 
Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum 
Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil 
1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder see-
lischen Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich 
selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, o-
der 
2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen 
Schadens eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heil-
behandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, die Maß-
nahme ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt 
werden kann und der Betreute auf Grund einer psychischen Krank-
heit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit 
der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht 
handeln kann. 
(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsge-
richts zulässig. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur 
zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Geneh-
migung ist unverzüglich nachzuholen. 

Genehmigungsverfahren §§ 312 ff FamFG 
 
Absatz 4 iVm Absatz 2 gelten auch im Rahmen 
des Ehegattenvertretungsrechtes (§ 1358 Abs. 
6 BGB). Die Maßnahme ist auf 6 Wochen be-
grenzt. 
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(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Vo-
raussetzungen weggefallen sind. Er hat die Beendigung der Unter-
bringung dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, 
der sich in einem Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Ein-
richtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente o-
der auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig 
die Freiheit entzogen werden soll. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nach Maßgabe des § 1820 Absatz 2 
Nummer 2 für einen Bevollmächtigten entsprechend. 
 

(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Vo-
raussetzungen weggefallen sind. Er hat die Beendigung der Unter-
bringung dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, 
der sich in einem Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen 
Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, Medika-
mente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder 
regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll. 
(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwil-
ligung eines Bevollmächtigten in Maßnahmen nach Absatz 4 setzen 
voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in den Ab-
sätzen 1 und 4 genannten Maßnahmen ausdrücklich umfasst. Im 
Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
 

§ 1832 Ärztliche Zwangsmaßnahmen 
(1) Widerspricht eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine 
Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff dem natürlichen Willen des 
Betreuten (ärztliche Zwangsmaßnahme), so kann der Betreuer in die 
ärztliche Zwangsmaßnahme nur einwilligen, wenn 
1. die ärztliche Zwangsmaßnahme notwendig ist, um einen drohen-
den erheblichen gesundheitlichen Schaden vom Betreuten abzuwen-
den, 
2. der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geis-
tigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der ärztlichen 
Maßnahme nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln 
kann, 
3. die ärztliche Zwangsmaßnahme dem nach § 1827 zu beachtenden 
Willen des Betreuten entspricht, 
4. zuvor ernsthaft, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung 
unzulässigen Drucks versucht wurde, den Betreuten von der Notwen-
digkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen, 
5. der drohende erhebliche gesundheitliche Schaden durch keine an-
dere den Betreuten weniger belastende Maßnahme abgewendet wer-
den kann, 

§ 1906a BGB 
(1) Widerspricht eine Untersuchung des Gesundheitszustands, 
eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff dem natürlichen 
Willen des Betreuten (ärztliche Zwangsmaßnahme), so kann der 
Betreuer in die ärztliche Zwangsmaßnahme nur einwilligen, wenn 
1. die ärztliche Zwangsmaßnahme zum Wohl des Betreuten not-
wendig ist, um einen drohenden erheblichen gesundheitlichen 
Schaden abzuwenden, 
2. der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer 
geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der ärzt-
lichen Maßnahme nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht 
handeln kann, 
3. die ärztliche Zwangsmaßnahme dem nach § 1901a zu beachten-
den Willen des Betreuten entspricht, 
4. zuvor ernsthaft, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Aus-
übung unzulässigen Drucks versucht wurde, den Betreuten von der 
Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen, 
5. der drohende erhebliche gesundheitliche Schaden durch keine 
andere den Betreuten weniger belastende Maßnahme abgewendet 
werden kann, 

Keine Anwendung im Ehegattenvertretungs-
recht. 
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6. der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme die zu 
erwartenden Beeinträchtigungen deutlich überwiegt und 
7. die ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen eines stationären Auf-
enthalts in einem Krankenhaus, in dem die gebotene medizinische 
Versorgung des Betreuten einschließlich einer erforderlichen Nach-
behandlung sichergestellt ist, durchgeführt wird. 
§ 1867 ist nur anwendbar, wenn der Betreuer an der Erfüllung seiner 
Pflichten verhindert ist. 
(2) Die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme bedarf der Ge-
nehmigung des Betreuungsgerichts. 
(3) Der Betreuer hat die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaß-
nahme zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind. 
Er hat den Widerruf dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen. 
(4) Kommt eine ärztliche Zwangsmaßnahme in Betracht, so gilt für die 
Verbringung des Betreuten gegen seinen natürlichen Willen zu einem 
stationären Aufenthalt in ein Krankenhaus § 1831 Absatz 1 Nummer 
2, Absatz 2 und 3 Satz 1 entsprechend. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nach Maßgabe des § 1820 Absatz 2 
Nummer 3 für einen Bevollmächtigten entsprechend. 
 

6. der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme die 
zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich überwiegt und 
7. die ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen eines stationären 
Aufenthalts in einem Krankenhaus, in dem die gebotene medizini-
sche Versorgung des Betreuten einschließlich einer erforderlichen 
Nachbehandlung sichergestellt ist, durchgeführt wird. 
§ 1846 ist nur anwendbar, wenn der Betreuer an der Erfüllung sei-
ner Pflichten verhindert ist. 
(2) Die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme bedarf der 
Genehmigung des Betreuungsgerichts. 
(3) Der Betreuer hat die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaß-
nahme zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen 
sind. Er hat den Widerruf dem Betreuungsgericht unverzüglich an-
zuzeigen. 
(4) Kommt eine ärztliche Zwangsmaßnahme in Betracht, so gilt für 
die Verbringung des Betreuten gegen seinen natürlichen Willen zu 
einem stationären Aufenthalt in ein Krankenhaus § 1906 Absatz 1 
Nummer 2, Absatz 2 und 3 Satz 1 entsprechend. 
(5) Die Einwilligung eines Bevollmächtigten in eine ärztliche 
Zwangsmaßnahme und die Einwilligung in eine Maßnahme nach 
Absatz 4 setzen voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und 
die Einwilligung in diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst. Im Üb-
rigen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 
 

§ 1833 Aufgabe von Wohnraum des Betreuten 
(1) Eine Aufgabe von Wohnraum, der vom Betreuten selbst genutzt 
wird, durch den Betreuer ist nur nach Maßgabe des § 1821 Absatz 2 
bis 4 zulässig. Eine Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 Num-
mer 1 liegt insbesondere dann vor, wenn eine Finanzierung des 
Wohnraums trotz Ausschöpfung aller dem Betreuten zur Verfügung 
stehenden Ressourcen nicht möglich ist oder eine häusliche Versor-
gung trotz umfassender Zuhilfenahme aller ambulanten Dienste zu 
einer erheblichen gesundheitlichen Gefährdung des Betreuten führen 
würde. 

§ 1907 BGB 
(1) Zur Kündigung eines Mietverhältnisses über Wohnraum, den 
der Betreute gemietet hat, bedarf der Betreuer der Genehmigung 
des Betreuungsgerichts. Gleiches gilt für eine Willenserklärung, die 
auf die Aufhebung eines solchen Mietverhältnisses gerichtet ist. 
(2) Treten andere Umstände ein, auf Grund derer die Beendigung 
des Mietverhältnisses in Betracht kommt, so hat der Betreuer dies 
dem Betreuungsgericht unverzüglich mitzuteilen, wenn sein Aufga-
benkreis das Mietverhältnis oder die Aufenthaltsbestimmung um-
fasst. Will der Betreuer Wohnraum des Betreuten auf andere Weise 

Genehmigungsverfahren (Rechtspfleger): § 
299 FamFG – persönliche Anhörung zwingend. 
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(2) Beabsichtigt der Betreuer, vom Betreuten selbst genutzten Wohn-
raum aufzugeben, so hat er dies unter Angabe der Gründe und der 
Sichtweise des Betreuten dem Betreuungsgericht unverzüglich anzu-
zeigen. Ist mit einer Aufgabe des Wohnraums aus anderen Gründen 
zu rechnen, so hat der Betreuer auch dies sowie die von ihm beab-
sichtigten Maßnahmen dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzei-
gen, wenn sein Aufgabenkreis die entsprechende Angelegenheit um-
fasst. 
(3) Der Betreuer bedarf bei vom Betreuten selbstgenutzten Wohn-
raum der Genehmigung des Betreuungsgerichts 
1. zur Kündigung des Mietverhältnisses, 
2. zu einer Willenserklärung, die auf die Aufhebung des Mietverhält-
nisses gerichtet ist, 
3. zur Vermietung solchen Wohnraums und 
4. zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem 
Grundstück, sofern dies mit der Aufgabe des Wohnraums verbunden 
ist. 
Die §§ 1855 bis 1858 gelten entsprechend. 
 

als durch Kündigung oder Aufhebung eines Mietverhältnisses auf-
geben, so hat er dies gleichfalls unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Zu einem Miet- oder Pachtvertrag oder zu einem anderen Ver-
trag, durch den der Betreute zu wiederkehrenden Leistungen ver-
pflichtet wird, bedarf der Betreuer der Genehmigung des Betreu-
ungsgerichts, wenn das Vertragsverhältnis länger als vier Jahre 
dauern oder vom Betreuer Wohnraum vermietet werden soll. 

§ 1834 Bestimmung des Umgangs und des Aufenthalts des Be-
treuten 
(1) Den Umgang des Betreuten mit anderen Personen darf der Be-
treuer mit Wirkung für und gegen Dritte nur bestimmen, wenn der Be-
treute dies wünscht oder ihm eine konkrete Gefährdung im Sinne des 
§ 1821 Absatz 3 Nummer 1 droht. 
(2) Die Bestimmung des Aufenthalts umfasst das Recht, den Aufent-
halt des Betreuten auch mit Wirkung für und gegen Dritte zu bestim-
men und, falls erforderlich, die Herausgabe des Betreuten zu verlan-
gen. 
(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 
betreffen, entscheidet das Betreuungsgericht auf Antrag. 

§ 1632 BGB 
(1) Die Personensorge umfasst das Recht, die Herausgabe des 
Kindes von jedem zu verlangen, der es den Eltern oder einem El-
ternteil widerrechtlich vorenthält. 
(2) Die Personensorge umfasst ferner das Recht, den Umgang des 
Kindes auch mit Wirkung für und gegen Dritte zu bestimmen. 
(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 
2 betreffen, entscheidet das Familiengericht auf Antrag eines El-
ternteils. 
 

Bisher nur über § 1908i BGB Verweis auf die 
elterliche Sorge 
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Neue Fassung BGB Bisherige Regelung Anmerkungen 

Kapitel 3 Vermögensangelegenheiten Unterkapitel 1 Allgemeine Vorschriften   

§ 1835 Vermögensverzeichnis 
(1) Soweit die Verwaltung des Vermögens des Betreuten zum Aufga-
benkreis des Betreuers gehört, hat er zum Zeitpunkt seiner Bestellung 
ein Verzeichnis über das Vermögen des Betreuten zu erstellen und 
dieses dem Betreuungsgericht mit der Versicherung der Richtigkeit 
und Vollständigkeit einzureichen. Das Vermögensverzeichnis soll 
auch Angaben zu den regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben des 
Betreuten enthalten. Der Betreuer hat das Vermögensverzeichnis um 
dasjenige Vermögen zu ergänzen, das der Betreute später hinzuer-
wirbt. Mehrere Betreuer haben das Vermögensverzeichnis gemein-
sam zu erstellen, soweit sie das Vermögen gemeinsam verwalten. 
(2) Der Betreuer hat seine Angaben im Vermögensverzeichnis in ge-
eigneter Weise zu belegen. 
(3) Soweit es für die ordnungsgemäße Erstellung des Vermögensver-
zeichnisses erforderlich und mit Rücksicht auf das Vermögen des Be-
treuten angemessen ist, kann der Betreuer die zuständige Betreu-
ungsbehörde, einen zuständigen Beamten, einen Notar oder einen 
Sachverständigen zur Erstellung des Verzeichnisses hinzuziehen. 
(4) Bestehen nach den Umständen des Einzelfalls konkrete Anhalts-
punkte dafür, dass die Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit 
des Vermögensverzeichnisses durch eine dritte Person zum Schutz 
des Vermögens des Betreuten oder zur Vermeidung von Rechtsstrei-
tigkeiten erforderlich ist, kann das Betreuungsgericht eine dritte Per-
son als Zeuge bei der Erstellung des Vermögensverzeichnisses, ins-
besondere bei einer Inaugenscheinnahme von Vermögensgegen-
ständen, hinzuziehen. Für die Erstattung der Aufwendungen der drit-
ten Person sind die Vorschriften über die Entschädigung von Zeugen 
nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz anzuwen-
den. Der Betreuer hat der dritten Person die Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben zu ermöglichen. Die dritte Person hat dem Betreuungsgericht 
über die Erstellung des Vermögensverzeichnisses und insbesondere 
das Ergebnis der Inaugenscheinnahme zu berichten. 

§ 1802 BGB 
(1) Der Vormund hat das Vermögen, das bei der Anordnung der 
Vormundschaft vorhanden ist oder später dem Mündel zufällt, zu 
verzeichnen und das Verzeichnis, nachdem er es mit der Versi-
cherung der Richtigkeit und Vollständigkeit versehen hat, dem 
Familiengericht einzureichen. Ist ein Gegenvormund vorhanden, 
so hat ihn der Vormund bei der Aufnahme des Verzeichnisses 
zuzuziehen; das Verzeichnis ist auch von dem Gegenvormund 
mit der Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit zu verse-
hen. 
(2) Der Vormund kann sich bei der Aufnahme des Verzeichnisses 
der Hilfe eines Beamten, eines Notars oder eines anderen Sach-
verständigen bedienen. 
(3) Ist das eingereichte Verzeichnis ungenügend, so kann das Fa-
miliengericht anordnen, dass das Verzeichnis durch eine zustän-
dige Behörde oder durch einen zuständigen Beamten oder Notar 
aufgenommen wird 

Klarstellung, dass nur Betreuer mit AK Vermö-
genssorge betroffen sind 
 
Unterstützungspflicht für Betreuungsbehörde 
(bisher § 4 Abs. 3 BtBG; ab 2023 § 5 Abs. 2 
BtOG) wird konkretisiert 
 
Entschädigungsregelung bei der gerichtlichen 
Hinzuziehung Dritter. 
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(5) Ist das eingereichte Vermögensverzeichnis ungenügend, so kann 
das Betreuungsgericht anordnen, dass das Vermögensverzeichnis 
durch die zuständige Betreuungsbehörde oder einen Notar aufge-
nommen wird. 
(6) Das Betreuungsgericht hat das Vermögensverzeichnis dem Be-
treuten zur Kenntnis zu geben, es sei denn, dadurch sind erhebliche 
Nachteile für dessen Gesundheit zu besorgen oder er ist offensichtlich 
nicht in der Lage, das Vermögensverzeichnis zur Kenntnis zu neh-
men. 
 
§ 1836 Trennungsgebot, Verwendung des Vermögens für den 
Betreuer 
(1) Der Betreuer hat das Vermögen des Betreuten getrennt von sei-
nem eigenen Vermögen zu halten. Dies gilt nicht für das bei Bestel-
lung des Betreuers bestehende und das während der Betreuung hin-
zukommende gemeinschaftliche Vermögen des Betreuers und des 
Betreuten, wenn das Betreuungsgericht nichts anderes anordnet. 
(2) Der Betreuer darf das Vermögen des Betreuten nicht für sich ver-
wenden. Dies gilt nicht, wenn die Betreuung ehrenamtlich geführt wird 
und zwischen dem Betreuten und dem Betreuer eine Vereinbarung 
über die Verwendung getroffen wurde. Verwendungen nach Satz 2 
sind unter Darlegung der Vereinbarung dem Betreuungsgericht anzu-
zeigen. 
(3) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht für Haushaltsgegenstände und das Ver-
fügungsgeld im Sinne des § 1839, wenn der Betreuer mit dem Betreu-
ten einen gemeinsamen Haushalt führt oder geführt hat und die Ver-
wendung dem Wunsch oder mutmaßlichen Willen des Betreuten ent-
spricht. 
 

§ 1805 BGB 
Der Vormund darf Vermögen des Mündels weder für sich noch 
für den Gegenvormund verwenden. Ist das Jugendamt Vormund 
oder Gegenvormund, so ist die Anlegung von Mündelgeld gemäß 
§ 1807 auch bei der Körperschaft zulässig, bei der das Jugend-
amt errichtet ist. 

Ausnahme für Betreuer in einer Familiengemein-
schaft mit dem Betreuten 

§ 1837 Vermögensverwaltung durch den Betreuer bei Erbschaft 
und Schenkung 
(1) Der Betreuer hat das Vermögen des Betreuten, das dieser von 
Todes wegen erwirbt, das ihm unentgeltlich durch Zuwendung auf 
den Todesfall oder unter Lebenden von einem Dritten zugewendet 
wird, nach den Anordnungen des Erblassers oder des Zuwendenden, 

§ 1803 BGB 
(1) Was der Mündel von Todes wegen erwirbt o- der was ihm un-
ter Lebenden von einem Dritten unentgeltlich zugewendet wird, 
hat der Vormund nach den Anordnungen des Erblassers oder des 
Dritten zu verwalten, wenn die Anordnungen von dem Erblasser 
durch letztwillige Verfügung, von dem Dritten bei der Zuwendung 
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soweit diese sich an den Betreuer richten, zu verwalten, wenn die An-
ordnungen von dem Erblasser durch letztwillige Verfügung oder von 
dem Dritten bei der Zuwendung getroffen worden sind. 
(2) Das Betreuungsgericht kann die Anordnungen des Erblassers o-
der des Zuwendenden aufheben, wenn ihre Befolgung das Vermögen 
des Betreuten erheblich gefährden würde. Solange der Zuwendende 
lebt, ist zu einer Abweichung von den Anordnungen seine Zustim-
mung erforderlich und genügend. Ist er zur Abgabe einer Erklärung 
dauerhaft außerstande oder ist sein Aufenthalt dauerhaft unbekannt, 
so kann das Betreuungsgericht unter Beachtung der Voraussetzun-
gen von Satz 1 die Zustimmung ersetzen. 

getroffen worden sind. 
(2) Der Vormund darf mit Genehmigung des Familiengerichts von 
den Anordnungen abweichen, wenn ihre Befolgung das Interesse 
des Mündels gefährden würde. 
(3) Zu einer Abweichung von den Anordnungen, die ein Dritter bei 
einer Zuwendung unter Lebenden getroffen hat, ist, solange er 
lebt, seine Zustimmung erforderlich und genügend. Die Zustim-
mung des Dritten kann durch das Familiengericht ersetzt werden, 
wenn der Dritte zur Abgabe einer Erklärung dauernd außerstande 
oder sein Aufenthalt dauernd unbekannt ist. 

 
 

Neue Fassung BGB Bisherige Regelung Anmerkungen 

Kapitel 3 Vermögensangelegenheiten Unterkapitel 2 Verwaltung von Geld, Wertpapieren und Wertgegenständen   

§ 1838 Pflichten des Betreuers in Vermögensangelegenheiten 
(1) Der Betreuer hat die Vermögensangelegenheiten des Betreuten 
nach Maßgabe des § 1821 wahrzunehmen. Es wird vermutet, dass 
eine Wahrnehmung der Vermögensangelegenheiten nach den §§ 
1839 bis 1843 dem mutmaßlichen Willen des Betreuten nach § 1821 
Absatz 4 entspricht, wenn keine hinreichenden konkreten Anhalts-
punkte für einen hiervon abweichenden mutmaßlichen Willen beste-
hen. 
(2) Soweit die nach Absatz 1 Satz 1 gebotene Wahrnehmung der Ver-
mögensangelegenheiten von den in den §§ 1839 bis 1843 festgeleg-
ten Grundsätzen abweicht, hat der Betreuer dies dem Betreuungsge-
richt unverzüglich unter Darlegung der Wünsche des Betreuten anzu-
zeigen. Das Betreuungsgericht kann die Anwendung der §§ 1839 bis 
1843 oder einzelner Vorschriften ausdrücklich anordnen, wenn an-
dernfalls eine Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 Nummer 1 
zu besorgen wäre. 
 

 Keine Vorgängerbestimmung, allerdings ent-
spricht das der bisherigen BGH-Rechtsprechung, 
vgl. BGH, Urteil vom 22.07.2009 - XII ZR 77/06 , 
BtPrax 2009, 290 
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§ 1839 Bereithaltung von Verfügungsgeld 
(1) Geld des Betreuten, das der Betreuer für dessen Ausgaben benö-
tigt (Verfügungsgeld), hat er auf einem Girokonto des Betreuten bei 
einem Kreditinstitut bereitzuhalten. Ausgenommen ist Bargeld im 
Sinne § 1840 Absatz 2. 
(2) Absatz 1 steht einer Bereithaltung von Verfügungsgeld auf einem 
gesonderten zur verzinslichen Anlage geeigneten Konto des Betreu-
ten im Sinne von § 1841 Absatz 2 nicht entgegen. 
 

§ 1806 BGB 
Der Vormund hat das zum Vermögen des Mündels gehörende 
Geld verzinslich anzulegen, soweit es nicht zur Bestreitung von 
Ausgaben bereitzuhalten ist. 
 
 
 

Bislang keine Pflicht zum bargeldlosen Zahlungs-
verkehr 
 
Rechtsanspruch auf Basiskonto: § 1 ZKG 

§ 1840 Bargeldloser Zahlungsverkehr 
(1) Der Betreuer hat den Zahlungsverkehr für den Betreuten bargeld-
los unter Verwendung des gemäß § 1839 Absatz 1 Satz 1 zu unter-
haltenden Girokontos durchzuführen. 
(2) Von Absatz 1 sind ausgenommen 
1. im Geschäftsverkehr übliche Barzahlungen und 
2. Auszahlungen an den Betreuten. 
 

 Bislang keine Pflicht zum bargeldlosen Zahlungs-
verkehr 

§ 1841 Anlagepflicht 
(1) Geld des Betreuten, das nicht für Ausgaben nach § 1839 benötigt 
wird, hat der Betreuer anzulegen (Anlagegeld). 
(2) Der Betreuer soll das Anlagegeld auf einem zur verzinslichen An-
lage geeigneten Konto des Betreuten bei einem Kreditinstitut (Anla-
gekonto) anlegen. 
 

§ 1806 BGB 
Der Vormund hat das zum Vermögen des Mündels gehörende 
Geld verzinslich anzulegen, soweit es nicht zur Bestreitung von 
Ausgaben bereitzuhalten ist. 
 

 

§ 1842 Voraussetzungen für das Kreditinstitut 
Das Kreditinstitut muss bei Anlagen nach den §§ 1839 und 1841 Ab-
satz 2 einer für die jeweilige Anlage ausreichenden Sicherungsein-
richtung angehören. 
 

§ 1807 BGB 
(1) Die im § 1806 vorgeschriebene Anlegung von Mündelgeld soll 
nur erfolgen: 
1. in Forderungen, für die eine sichere Hypothek an einem inlän-
dischen Grundstück besteht, oder in sicheren Grundschulden o-
der Rentenschulden an inländischen Grundstücken; 
2. in verbrieften Forderungen gegen den Bund oder ein Land so-
wie in Forderungen, die in das Bundesschuldbuch oder in das 

Bisherige mündelsichere Anlageformen (bis auf 
Nr. 5) sind entfallen 
 
Indirekt bleibt Mündelsicherheit erhalten, da Ein-
lagen abgesichert sein müssen (Ausnahmen § 6 
EinSiG) 
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Landesschuldbuch eines Landes eingetragen sind; 
3. in verbrieften Forderungen, deren Verzinsung vom Bund o-
der einem Land gewährleistet ist; 
4. in Wertpapieren, insbesondere Pfandbriefen, sowie in ver-
brieften Forderungen jeder Art gegen eine inländische kommu-
nale Körperschaft oder die Kreditanstalt einer solchen Körper-
schaft, sofern die Wertpapiere oder die Forderungen von der Bun-
desregierung mit Zustimmung des Bundesrates zur Anlegung von 
Mündelgeld für geeignet erklärt sind; 
5. bei einer inländischen öffentlichen Sparkasse, wenn sie von 
der zuständigen Behörde des Landes, in welchem sie ihren Sitz 
hat, zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt ist, oder 
bei einem anderen Kreditinstitut, das einer für die Anlage ausrei-
chenden Sicherungseinrichtung angehört. 
(2) Die Landesgesetze können für die innerhalb ihres Geltungs-
bereichs belegenen Grundstücke die Grundsätze bestimmen, 
nach denen die Sicherheit einer Hypothek, einer Grundschuld o-
der einer Rentenschuld festzustellen ist. 
 

Entschädigungshöhe siehe § 8 EinSiG – Begren-
zung grds. auf 100.000 € 

§ 1843 Depotverwahrung und Hinterlegung von Wertpapieren 
(1) Der Betreuer hat Wertpapiere des Betreuten im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 und 2 des Depotgesetzes bei einem Kreditinstitut in Einzel- o-
der Sammelverwahrung verwahren zu lassen. 
(2) Sonstige Wertpapiere des Betreuten hat der Betreuer in einem 
Schließfach eines Kreditinstituts zu hinterlegen. 
(3) Die Pflicht zur Depotverwahrung oder zur Hinterlegung besteht 
nicht, wenn diese nach den Umständen des Einzelfalls unter Berück-
sichtigung der Art der Wertpapiere zur Sicherung des Vermögens des 
Betreuten nicht geboten ist. 
 

§ 1814 BGB 
Der Vormund hat die zu dem Vermögen des Mündels gehörenden 
Inhaberpapiere nebst den Erneuerungsscheinen bei einer Hinter-
legungsstelle oder bei einem der in § 1807 Abs. 1 Nr. 5 genannten 
Kreditinstitute mit der Bestimmung zu hinterlegen, dass die Her-
ausgabe der Papiere nur mit Genehmigung des Familiengerichts 
verlangt werden kann. Die Hinterlegung von Inhaberpapieren, die 
nach § 92 zu den verbrauchbaren Sachen gehören, sowie von 
Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheinen ist nicht erforderlich. 
Den Inhaberpapieren stehen Orderpapiere gleich, die mit Blan-
koindossament versehen sind. 
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§ 1844 Hinterlegung von Wertgegenständen auf Anordnung des 
Betreuungsgerichts 
Das Betreuungsgericht kann anordnen, dass der Betreuer Wertge-
genstände des Betreuten bei einer Hinterlegungsstelle oder einer an-
deren geeigneten Stelle hinterlegt, wenn dies zur Sicherung des Ver-
mögens des Betreuten geboten ist. 
 

§ 1818 BGB 
Das Familiengericht kann aus besonderen Gründen anordnen, 
dass der Vormund auch solche zu dem Vermögen des Mündels 
gehörende Wertpapiere, zu deren Hinterlegung er nach § 1814 
nicht verpflichtet ist, sowie Kostbarkeiten des Mündels in der in § 
1814 bezeichneten Weise zu hinterlegen hat; auf Antrag des Vor-
munds kann die Hinterlegung von Zins-, Renten- und Gewinnan-
teilscheinen angeordnet werden, auch wenn ein besonderer 
Grund nicht vorliegt. 
 

Siehe das Hinterlegungsgesetz des jeweiligen 
Bundeslandes 

§ 1845 Sperrvereinbarung 
(1) Für Geldanlagen des Betreuten im Sinne von § 1841 Absatz 2 hat 
der Betreuer mit dem Kreditinstitut zu vereinbaren, dass er über die 
Anlage nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts verfügen kann. 
Anlagen von Verfügungsgeld gemäß § 1839 Absatz 2 bleiben unbe-
rührt. 
(2) Für Wertpapiere im Sinne von § 1843 Absatz 1 hat der Betreuer 
mit dem Verwahrer zu vereinbaren, dass er über die Wertpapiere und 
die Rechte aus dem Depotvertrag mit Ausnahme von Zinsen und Aus-
schüttungen nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts verfügen 
kann. Der Betreuer hat mit dem Kreditinstitut zu vereinbaren, dass er 
die Öffnung des Schließfachs für Wertpapiere im Sinne des § 1843 
Absatz 2 und die Herausgabe von nach § 1844 hinterlegten Wertge-
genständen nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts verlangen 
kann. 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn ein 
Anlagekonto, ein Depot oder eine Hinterlegung des Betreuten bei der 
Bestellung des Betreuers unversperrt ist. Der Betreuer hat dem Be-
treuungsgericht die Sperrvereinbarung anzuzeigen. 

§ 1809 BGB 
Der Vormund soll Mündelgeld nach § 1807 Abs. 1 Nr. 5 nur mit 
der Bestimmung anlegen, dass zur Erhebung des Geldes die Ge-
nehmigung des Gegenvormunds oder des Familiengerichts erfor-
derlich ist. 

Gegenvormund/-betreuer entfällt ab 1.1.2023. 
Auch bisher trat an die Stelle eines solchen das 
Gericht, § 1810 BGB 
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Neue Fassung BGB Bisherige Regelung Anmerkungen 

Kapitel 3 Vermögensangelegenheiten Unterkapitel 3 Anzeigepflichten  

§ 1846 Anzeigepflichten bei der Geld- und Vermögensverwaltung 
(1) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzei-
gen, wenn er 
1. ein Girokonto für den Betreuten eröffnet, 
2. ein Anlagekonto für den Betreuten eröffnet, 
3. ein Depot eröffnet oder Wertpapiere des Betreuten hinterlegt, 
4. Wertpapiere des Betreuten gemäß § 1843 Absatz 3 nicht in einem 
Depot verwahrt oder hinterlegt. 
(2) Die Anzeige hat insbesondere Angaben zu enthalten 
1. zur Höhe des Guthabens auf dem Girokonto nach Absatz 1 Num-
mer 1, 
2. zu Höhe und Verzinsung der Anlage gemäß Absatz 1 Nummer 2 
sowie ihrer Bestimmung als Anlage- oder Verfügungsgeld, 
3. zu Art, Umfang und Wert der depotverwahrten oder hinterlegten 
Wertpapiere gemäß Absatz 1 Nummer 3 sowie zu den sich aus ihnen 
ergebenden Aufwendungen und Nutzungen, 
4. zu den Gründen, aus denen der Betreuer die Depotverwahrung o-
der Hinterlegung gemäß Absatz 1 Nummer 4 für nicht geboten erach-
tet, und wie die Wertpapiere verwahrt werden sollen, 
5. zur Sperrvereinbarung. 
 

§ 1810 BGB 
Der Vormund soll die in den §§ 1806, 1807 vorgeschriebene An-
legung nur mit Genehmigung des Gegenvormunds bewirken; die 
Genehmigung des Gegenvormunds wird durch die Genehmigung 
des Familiengerichts ersetzt. Ist ein Gegenvormund nicht vorhan-
den, so soll die Anlegung nur mit Genehmigung des Familienge-
richts erfolgen, sofern nicht die Vormundschaft von mehreren 
Vormündern gemeinschaftlich geführt wird. 

Genehmigungspflicht (Innengenehmigung) wird er-
setzt durch Anzeigepflicht. 

§ 1847 Anzeigepflicht für Erwerbsgeschäfte 
Der Betreuer hat Beginn, Art und Umfang eines neuen Erwerbsge-
schäfts im Namen des Betreuten und die Aufgabe eines bestehenden 
Erwerbsgeschäfts des Betreuten beim Betreuungsgericht anzuzei-
gen. 

§ 1823 
Der Vormund soll nicht ohne Genehmigung des Familiengerichts 
ein neues Erwerbsgeschäft im Namen des Mündels beginnen o-
der ein bestehendes Erwerbsgeschäft des Mündels auflösen. 
 

Genehmigungspflicht (Innengenehmigung) wird 
durch Anzeigepflicht ersetzt 
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Neue Fassung BGB Bisherige Regelung Anmerkungen 

Kapitel 3 Vermögensangelegenheiten Unterkapitel 4 Genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte  

§ 1848 Genehmigung einer anderen Anlegung von Geld 
Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn 
er Anlagegeld anders als auf einem Anlagekonto gemäß § 1841 Ab-
satz 2 anlegt. 
 

§ 1811 BGB 
Das Familiengericht kann dem Vormund eine andere Anlegung 
als die in § 1807 vorgeschriebene gestatten. Die Erlaubnis soll 
nur verweigert werden, wenn die beabsichtigte Art der Anlegung 
nach Lage des Falles den Grundsätzen einer wirtschaftlichen 
Vermögensverwaltung zuwiderlaufen würde 
 

Genehmigung zB von Fondsanteilen. Die Genehmi-
gung ist nach neuem Recht KEINE Innengenehmi-
gung mehr, sie wird erst mit Rechtskraft wirksam, §§ 
40, 63 FamFG. 

§ 1849 Genehmigung bei Verfügung über Rechte und Wertpa-
piere 
(1) Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts zu 
einer Verfügung über 
1. ein Recht, kraft dessen der Betreute eine Geldleistung oder die 
Leistung eines Wertpapiers verlangen kann, 
2. ein Wertpapier des Betreuten, 
3. einen hinterlegten Wertgegenstand des Betreuten. 
Das gleiche gilt für die Eingehung der Verpflichtung zu einer solchen 
Verfügung. 
(2) Einer Genehmigung bedarf es nicht, 
1. im Fall einer Geldleistung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, wenn 
der aus dem Recht folgende Zahlungsanspruch 
a) nicht mehr als 3 000 Euro beträgt, 
b) das Guthaben auf einem Girokonto des Betreuten betrifft, 
c) das Guthaben auf einem vom Betreuer für Verfügungsgeld ohne 
Sperrvereinbarung eröffneten Anlagekonto betrifft, 
d) zu den Nutzungen des Vermögens des Betreuten gehört oder 
e) auf Nebenleistungen gerichtet ist, 

§ 1812 BGB 
 (1) Der Vormund kann über eine Forderung oder über ein ande-
res Recht, kraft dessen der Mündel eine Leistung verlangen kann, 
sowie über ein Wertpapier des Mündels nur mit Genehmigung 
des Gegenvormunds verfügen, sofern nicht nach den §§ 1819 bis 
1822 die Genehmigung des Familiengerichts erforderlich ist. Das 
Gleiche gilt von der Eingehung der Verpflichtung zu einer solchen 
Verfügung. 
(2) Die Genehmigung des Gegenvormunds wird durch die Ge-
nehmigung des Familiengerichts ersetzt. 
(3) Ist ein Gegenvormund nicht vorhanden, so tritt an die Stelle 
der Genehmigung des Gegenvormunds die Genehmigung des 
Familiengerichts, sofern nicht die Vormundschaft von mehreren 
Vormündern gemeinschaftlich geführt wird. 
 
§ 1813 BGB 
(1) Der Vormund bedarf nicht der Genehmigung des Gegenvor-
munds zur Annahme einer geschuldeten Leistung: 
1. wenn der Gegenstand der Leistung nicht in Geld oder Wertpa-
pieren besteht, 
2. wenn der Anspruch nicht mehr als 3 000 Euro beträgt, 
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2. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, wenn die Verfügung über 
das Wertpapier 
a) eine Nutzung des Vermögens des Betreuten darstellt, 
b) eine Umschreibung des Wertpapiers auf den Namen des Betreuten 
darstellt, 
3. im Fall einer Verfügung nach Absatz 1 Satz 1, wenn die Eingehung 
der Verpflichtung zu einer solchen Verfügung bereits durch das Be-
treuungsgericht genehmigt worden ist. 
Satz 1 Nummer 2 gilt entsprechend für die Eingehung einer Verpflich-
tung zu einer solchen Verfügung. 
(3) Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a ist nicht anzuwenden auf eine 
Verfügung über einen sich aus einer Geldanlage ergebenden Zah-
lungsanspruch, soweit er einer Sperrvereinbarung unterliegt, sowie 
über den sich aus der Einlösung eines Wertpapiers ergebenden Zah-
lungsanspruch. Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d ist nicht anzuwen-
den auf eine Verfügung über einen Zahlungsanspruch, der einer 
Sperrvereinbarung unterliegt und eine Kapitalnutzung betrifft. 
(4) Die vorstehenden Absätze gelten entsprechend für die Annahme 
der Leistung. 
 

3. wenn der Anspruch das Guthaben auf einem Giro- oder Kon-
tokorrentkonto zum Gegenstand hat oder Geld zurückgezahlt 
wird, das der Vormund angelegt hat, 
4. wenn der Anspruch zu den Nutzungen des Mündelvermögens 
gehört, 
5. wenn der Anspruch auf Erstattung von Kosten der Kündigung 
oder der Rechtsverfolgung oder auf sonstige Nebenleistungen 
gerichtet ist. 
(2) Die Befreiung nach Absatz 1 Nr. 2, 3 erstreckt sich nicht auf 
die Erhebung von Geld, bei dessen Anlegung ein anderes be-
stimmt worden ist. Die Befreiung nach Absatz 1 Nr. 3 gilt auch 
nicht für die Erhebung von Geld, das nach § 1807 Abs. 1 Nr. 1 bis 
4 angelegt ist. 
 
 

§ 1850 Genehmigung für Rechtsgeschäfte über Grundstücke und 
Schiffe 
Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts 
1. zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem 
Grundstück, sofern die Genehmigung nicht bereits nach § 1833 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich ist, 
2. zur Verfügung über eine Forderung, die auf Übertragung des Ei-
gentums an einem Grundstück, auf Begründung oder Übertragung ei-
nes Rechts an einem Grundstück oder auf Befreiung eines Grund-
stücks von einem solchen Recht gerichtet ist, 
3. zur Verfügung über ein eingetragenes Schiff oder Schiffsbauwerk 
oder über eine Forderung, die auf Übertragung des Eigentums an ei-
nem eingetragenen Schiff oder Schiffsbauwerk gerichtet ist, 
4. zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute unentgeltlich 

§ 1821 BGB 
(1) Der Vormund bedarf der Genehmigung des Familiengerichts: 
1. zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an ei-
nem Grundstück; 
2 zur Verfügung über eine Forderung, die auf Übertragung des 
Eigentums an einem Grundstück oder auf Begründung oder 
Übertragung eines Rechts an einem Grundstück oder auf Befrei-
ung eines Grundstücks von einem solchen Recht gerichtet ist; 
3. zur Verfügung über ein eingetragenes Schiff oder Schiffsbau-
werk oder über eine Forderung, die auf Übertragung des Eigen-
tums an einem eingetragenen Schiff oder Schiffsbauwerk gerich-
tet ist; 
4. zur Eingehung einer Verpflichtung zu einer der in den Num-
mern 1 bis 3 bezeichneten Verfügungen; 

Persönliche Anhörung (Rechtspfleger) als Soll-
Vorschrift, § 299 FamFG 
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Wohnungs- oder Teileigentum erwirbt, 
5. zur Eingehung einer Verpflichtung zu einer der in den Nummern 1 
bis 3 bezeichneten Verfügungen oder des in Nummer 4 bezeichneten 
Erwerbs sowie 
6. zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute zum entgeltli-
chen Erwerb eines Grundstücks, eines eingetragenen Schiffes oder 
Schiffsbauwerks oder eines Rechts an einem Grundstück verpflichtet 
wird, sowie zur Verpflichtung zum entgeltlichen Erwerb einer Forde-
rung auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, an einem 
eingetragenen Schiff oder Schiffsbauwerk oder auf Übertragung eines 
Rechts an einem Grundstück. 

5. zu einem Vertrag, der auf den entgeltlichen Erwerb eines 
Grundstücks, eines eingetragenen Schiffes oder Schiffsbauwerks 
oder eines Rechts an einem Grundstück gerichtet ist. 
(2) Zu den Rechten an einem Grundstück im Sinne dieser Vor-
schriften gehören nicht Hypotheken, Grundschulden und Renten-
schulden. 

§ 1851 Genehmigung für erbrechtliche Rechtsgeschäfte 
Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts 
1. zur Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses, zum 
Verzicht auf die Geltendmachung eines Vermächtnisses oder Pflicht-
teilsanspruchs sowie zu einem Auseinandersetzungsvertrag, 
2. zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute zu einer Verfü-
gung über eine ihm angefallene Erbschaft, über seinen künftigen ge-
setzlichen Erbteil oder seinen künftigen Pflichtteil verpflichtet wird, 
3. zu einer Verfügung über den Anteil des Betreuten an einer Erb-
schaft oder zu einer Vereinbarung, mit der der Betreute aus der Er-
bengemeinschaft ausscheidet, 
4. zu einer Anfechtung eines Erbvertrags für den geschäftsunfähigen 
Betreuten als Erblasser gemäß § 2282 Absatz 2, 
5. zum Abschluss eines Vertrags mit dem Erblasser über die Aufhe-
bung eines Erbvertrags oder einer einzelnen vertragsmäßigen Verfü-
gung gemäß § 2290, 
6. zu einer Zustimmung zur testamentarischen Aufhebung einer in ei-
nem Erbvertrag mit dem Erblasser geregelten vertragsmäßigen An-
ordnung eines Vermächtnisses, einer Auflage sowie einer Rechtswahl 
gemäß § 2291, 
7. zur Aufhebung eines zwischen Ehegatten oder Lebenspartnern ge-
schlossenen Erbvertrags durch gemeinschaftliches Testament der 
Ehegatten oder Lebenspartner gemäß § 2292, 

§ 1822 BGB 
Der Vormund bedarf der Genehmigung des Familiengerichts: 
1. zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Mündel zu einer 
Verfügung über sein Vermögen im Ganzen oder über eine ihm 
angefallene Erbschaft oder über seinen künftigen gesetzlichen 
Erbteil oder seinen künftigen Pflichtteil verpflichtet wird, sowie zu 
einer Verfügung über den Anteil des Mündels an einer Erbschaft, 
2. zur Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Vermächtnis-
ses, zum Verzicht auf einen Pflichtteil sowie zu einem Erbtei-
lungsvertrag, 
… 

Zusammenfassung der erbrechtlichen Genehmi-
gungstatbestände 
 
Persönliche Anhörung (Rechtspfleger) als Soll-
Vorschrift, § 299 FamFG 
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8. zu einer Rücknahme eines mit dem Erblasser geschlossenen Erb-
vertrags, der nur Verfügungen von Todes wegen enthält, aus der amt-
lichen oder notariellen Verwahrung gemäß § 2300 Absatz 2, 
9. zum Abschluss oder zur Aufhebung eines Erb- oder Pflichtteilsver-
zichtsvertrags gemäß §§ 2346, 2351 sowie zum Abschluss eines Zu-
wendungsverzichtsvertrags gemäß § 2352. 
 
§ 1852 Genehmigung für handels- und gesellschaftsrechtliche 
Rechtsgeschäfte 
Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts 
1. zu einer Verfügung und zur Eingehung der Verpflichtung zu einer 
solchen Verfügung, durch die der Betreute 
a) ein Erwerbsgeschäft oder 
b) einen Anteil an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft, die ein 
Erwerbsgeschäft betreibt, erwirbt oder veräußert, 
2. zu einem Gesellschaftsvertrag, der zum Betrieb eines Erwerbsge-
schäfts eingegangen wird, und 
3. zur Erteilung einer Prokura. 
 

§ 1823 BGB 
Der Vormund soll nicht ohne Genehmigung des Familiengerichts 
ein neues Erwerbsgeschäft im Namen des Mündels beginnen o-
der ein bestehendes Erwerbsgeschäft des Mündels auflösen. 
 
§ 1822 BGB 
Der Vormund bedarf der Genehmigung des Familiengerichts: 
11. zur Erteilung einer Prokura, 
 

Persönliche Anhörung (Rechtspfleger) als Soll-
Vorschrift, § 299 FamFG 

§ 1853 Genehmigung bei Verträgen über wiederkehrende Leis-
tungen 
Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts 
1. zum Abschluss eines Miet- oder Pachtvertrags oder zu einem an-
deren Vertrag, durch den der Betreute zu wiederkehrenden Leistun-
gen verpflichtet wird, wenn das Vertragsverhältnis länger als vier 
Jahre dauern soll, und 
2. zu einem Pachtvertrag über einen gewerblichen oder land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb. 
Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn der Betreute das Vertragsverhältnis 
ohne eigene Nachteile vorzeitig kündigen kann. 
 

§ 1822 BGB 
Der Vormund bedarf der Genehmigung des Familiengerichts: 
4. zu einem Pachtvertrag über ein Landgut oder einen gewerbli-
chen Betrieb, 
 
§ 1907 BGB  
(3) Zu einem Miet- oder Pachtvertrag oder zu einem anderen Ver-
trag, durch den der Betreute zu wiederkehrenden Leistungen ver-
pflichtet wird, bedarf der Betreuer der Genehmigung des Betreu-
ungsgerichts, wenn das Vertragsverhältnis länger als vier Jahre 
dauern oder vom Betreuer Wohnraum vermietet werden soll. 

Klarstellung bez. Kündigungsmöglichkeit (ent-
spricht der bisherigen Rechtsprechung) 
 
Persönliche Anhörung (Rechtspfleger) als Soll-
Vorschrift, § 299 FamFG 
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§ 1854 Genehmigung für sonstige Rechtsgeschäfte 
Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts 
1. zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Betreute zu einer Verfü-
gung über sein Vermögen im Ganzen verpflichtet wird, 
2. zur Aufnahme von Geld auf den Kredit des Betreuten mit Aus-
nahme einer eingeräumten Überziehungsmöglichkeit für das auf ei-
nem Girokonto des Betreuten bei einem Kreditinstitut bereitzuhal-
tende Verfügungsgeld (§ 1839 Absatz 1), 
3. zur Ausstellung einer Schuldverschreibung auf den Inhaber oder 
zur Eingehung einer Verbindlichkeit aus einem Wechsel oder einem 
anderen Papier, das durch Indossament übertragen werden kann, 
4. zu einem Rechtsgeschäft, das auf Übernahme einer fremden Ver-
bindlichkeit gerichtet ist, 
5. zur Eingehung einer Bürgschaft, 
6. zu einem Vergleich oder einer auf ein Schiedsverfahren gerichteten 
Vereinbarung, es sei denn, dass der Gegenstand des Streites oder 
der Ungewissheit in Geld schätzbar ist und den Wert von 6 000 Euro 
nicht übersteigt oder der Vergleich einem schriftlichen oder protokol-
lierten gerichtlichen Vergleichsvorschlag entspricht, 
7. zu einem Rechtsgeschäft, durch das die für eine Forderung des 
Betreuten bestehende Sicherheit aufgehoben oder gemindert oder 
die Verpflichtung dazu begründet wird, und 
8. zu einer Schenkung oder unentgeltlichen Zuwendung, es sei denn, 
diese ist nach den Lebensverhältnissen des Betreuten angemessen 
oder als Gelegenheitsgeschenk üblich. 

§ 1822 BGB 
Der Vormund bedarf der Genehmigung des Familiengerichts: 
1. zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Mündel zu einer Ver-
fügung über sein Vermögen im Ganzen oder über eine ihm ange-
fallene Erbschaft oder über seinen künftigen gesetzlichen Erbteil 
oder seinen künftigen Pflichtteil verpflichtet wird, sowie zu einer 
Verfügung über den Anteil des Mündels an einer Erbschaft, 
8. zur Aufnahme von Geld auf den Kredit des Mündels, 
9. zur Ausstellung einer Schuldverschreibung auf den Inhaber o-
der zur Eingehung einer Verbindlichkeit aus einem Wechsel oder 
einem anderen Papier, das durch Indossament übertragen wer-
den kann, 
10. zur Übernahme einer fremden Verbindlichkeit, insbesondere 
zur Eingehung einer Bürgschaft, 
12. zu einem Vergleich oder einem Schiedsvertrag, es sei denn, 
dass der Gegenstand des Streites oder der Ungewissheit in Geld 
schätzbar ist und den Wert von 3 000 Euro nicht übersteigt oder 
der Vergleich einem schriftlichen oder protokollierten gerichtli-
chen Vergleichsvorschlag entspricht, 
13. zu einem Rechtsgeschäft, durch das die für eine Forderung 
des Mündels bestehende Sicherheit aufgehoben oder gemindert 
oder die Verpflichtung dazu begründet wird. 
 
§ 1804 BGB 
Der Vormund kann nicht in Vertretung des Mündels Schenkungen 
machen. Ausgenommen sind Schenkungen, durch die einer sitt-
lichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rück-
sicht entsprochen wird. 
 
§ 1908i BGB 
(2) § 1804 ist sinngemäß anzuwenden, jedoch kann der Betreuer 
in Vertretung des Betreuten Gelegenheitsgeschenke auch dann 
machen, wenn dies dem Wunsch des Betreuten entspricht und 
nach seinen Lebensverhältnissen üblich ist. … 

Genehmigungspflicht für Arbeits- und Ausbil-
dungsverträge entfallen. Schenkungsverbot wird 
ersetzt durch Genehmigungspflicht (mit Aus-
nahme von Gelegenheitsgeschenken). Annah-
meverbot von Zuwendungen durch berufliche Be-
treuer siehe § 30 BtOG. 
 
Persönliche Anhörung (Rechtspfleger) als Soll-
Vorschrift, § 299 FamFG 
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Neue Fassung BGB Bisherige Regelung Anmerkungen 

Kapitel 3 Vermögensangelegenheiten Unterkapitel Unterkapitel 5 Genehmigungserklärung  

1855 Erklärung der Genehmigung 
Das Betreuungsgericht kann die Genehmigung zu einem Rechtsge-
schäft nur dem Betreuer gegenüber erklären. 
 

§ 1828 BGB 
Das Familiengericht kann die Genehmigung zu einem Rechtsge-
schäft nur dem Vormund gegenüber erklären. 

 

§ 1856 Nachträgliche Genehmigung 
(1) Schließt der Betreuer einen Vertrag ohne die erforderliche Geneh-
migung des Betreuungsgerichts, so hängt die Wirksamkeit des Ver-
trags von der nachträglichen Genehmigung des Betreuungsgerichts 
ab. Die Genehmigung sowie deren Verweigerung wird dem anderen 
Teil gegenüber erst wirksam, wenn ihm die wirksam gewordene Ge-
nehmigung oder Verweigerung durch den Betreuer mitgeteilt wird. 
(2) Fordert der andere Teil den Betreuer zur Mitteilung darüber auf, 
ob die Genehmigung erteilt sei, so kann die Mitteilung der Genehmi-
gung nur bis zum Ablauf des zweiten Monats nach dem Empfang der 
Aufforderung erfolgen; wird die Genehmigung nicht mitgeteilt, so gilt 
sie als verweigert. 
(3) Soweit die Betreuung aufgehoben oder beendet ist, tritt die Ge-
nehmigung des Betreuten an die Stelle der Genehmigung des Betreu-
ungsgerichts. 
 

§ 1829 BGB 
(1) Schließt der Vormund einen Vertrag ohne die erforderliche 
Genehmigung des Familiengerichts, so hängt die Wirksamkeit 
des Vertrags von der nachträglichen Genehmigung des Familien-
gerichts ab. Die Genehmigung sowie deren Verweigerung wird 
dem anderen Teil gegenüber erst wirksam, wenn sie ihm durch 
den Vormund mitgeteilt wird. 
(2) Fordert der andere Teil den Vormund zur Mitteilung darüber 
auf, ob die Genehmigung erteilt sei, so kann die Mitteilung der 
Genehmigung nur bis zum Ablauf von vier Wochen nach dem 
Empfang der Aufforderung erfolgen; erfolgt sie nicht, so gilt die 
Genehmigung als verweigert. 
(3) Ist der Mündel volljährig geworden, so tritt seine Genehmigung 
an die Stelle der Genehmigung des Familiengerichts. 

 

§ 1857 Widerrufsrecht des Vertragspartners 
Hat der Betreuer dem anderen Teil gegenüber wahrheitswidrig die 
Genehmigung des Betreuungsgerichts behauptet, so ist der andere 
Teil bis zur Mitteilung der nachträglichen Genehmigung des Betreu-
ungsgerichts zum Widerruf berechtigt, es sei denn, dass ihm das Feh-
len der Genehmigung bei dem Abschluss des Vertrags bekannt war. 
 

§ 1830 BGB 
Hat der Vormund dem anderen Teil gegenüber der Wahrheit zu-
wider die Genehmigung des Familiengerichts behauptet, so ist 
der andere Teil bis zur Mitteilung der nachträglichen Genehmi-
gung des Familiengerichts zum Widerruf berechtigt, es sei denn, 
dass ihm das Fehlen der Genehmigung bei dem Abschluss des 
Vertrags bekannt war. 
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§ 1858 Einseitiges Rechtsgeschäft 
(1) Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Betreuer ohne die erfor-
derliche Genehmigung des Betreuungsgerichts vornimmt, ist unwirk-
sam. 
(2) Nimmt der Betreuer mit Genehmigung des Betreuungsgerichts ein 
einseitiges Rechtsgeschäft einem anderen gegenüber vor, so ist das 
Rechtsgeschäft unwirksam, wenn der Betreuer die Genehmigung 
nicht vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde 
unverzüglich zurückweist. 
(3) Nimmt der Betreuer ein einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber ei-
nem Gericht oder einer Behörde ohne die erforderliche Genehmigung 
des Betreuungsgerichts vor, so hängt die Wirksamkeit des Rechtsge-
schäfts von der nachträglichen Genehmigung des Betreuungsge-
richts ab. Das Rechtsgeschäft wird mit Rechtskraft der Genehmigung 
wirksam. Der Ablauf einer gesetzlichen Frist wird während der Dauer 
des Genehmigungsverfahrens gehemmt. Die Hemmung endet mit 
Rechtskraft des Beschlusses über die Erteilung der Genehmigung. 
Das Betreuungsgericht teilt dem Gericht oder der Behörde nach 
Rechtskraft des Beschlusses die Erteilung oder Versagung der Ge-
nehmigung mit. 

§ 1831 BGB 
Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Vormund ohne die erfor-
derliche Genehmigung des Familiengerichts vornimmt, ist unwirk-
sam. Nimmt der Vormund mit dieser Genehmigung ein solches 
Rechtsgeschäft einem anderen gegenüber vor, so ist das Rechts-
geschäft unwirksam, wenn der Vormund die Genehmigung nicht 
vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde 
unverzüglich zurückweist. 

Änderungen in behördlichen und gerichtlichen 
Verfahren nach Absatz 3, zB bei Erbausschla-
gung. 
 
Künftig Direktübermittlung vom Betreuungsge-
richt zB an das Nachlassgericht 
 
Klarstellung der Fristhemmungsregeln (entspricht 
der bisherigen Rechtsprechung) 

 
 
 

Neue Fassung BGB Bisherige Regelung Anmerkungen 

Kapitel 3 Vermögensangelegenheiten Unterkapitel 6 Befreiungen  

§ 1859 Gesetzliche Befreiungen 
(1) Befreite Betreuer sind von folgenden Pflichten entbunden: 
1. von der Pflicht zur Sperrvereinbarung nach § 1845, 
2. von den Beschränkungen nach § 1849 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 2, Satz 2 und 
3. von der Pflicht zur Rechnungslegung nach § 1865. 

§ 1852 BGB 
(2) Der Vater kann anordnen, dass der von ihm benannte Vor-
mund bei der Anlegung von Geld den in den §§ 1809, 1810 be-
stimmten Beschränkungen nicht unterliegen und zu den im § 
1812 bezeichneten Rechtsgeschäften der Genehmigung des Ge-
genvormunds oder des Familiengerichts nicht bedürfen soll. 
Diese Anordnungen sind als getroffen anzusehen, wenn der Va-
ter die Bestellung eines Gegenvormunds ausgeschlossen hat. 

Zusammenfassung der verstreuten und unüber-
sichtlichen Regelungen. 
 
Erweiterung der Befreiung auf Geschwister; wei-
tere Befreiung über Betreuungsverfügung mög-
lich. 
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Sie haben dem Betreuungsgericht jährlich eine Übersicht über den 
Bestand des ihrer Verwaltung unterliegenden Vermögens des Betreu-
ten (Vermögensübersicht) einzureichen. Das Betreuungsgericht kann 
anordnen, dass die Vermögensübersicht in längeren, höchstens fünf-
jährigen Zeiträumen einzureichen ist. 
(2) Befreite Betreuer sind 
1. Verwandte in gerader Linie, 
2. Geschwister, 
3. Ehegatten, 
4. der Betreuungsverein oder ein Vereinsbetreuer, 
5. die Betreuungsbehörde oder ein Behördenbetreuer. 
Das Betreuungsgericht kann andere als die in Satz 1 genannten Be-
treuer von den in Absatz 1 Satz 1 genannten Pflichten befreien, wenn 
der Betreute dies vor der Bestellung des Betreuers schriftlich verfügt 
hat. Dies gilt nicht, wenn der Betreute erkennbar an diesem Wunsch 
nicht festhalten will. 
(3) Das Betreuungsgericht hat die Befreiungen aufzuheben, wenn bei 
ihrer Fortgeltung eine Gefährdung im Sinne des § 1821 Absatz 3 
Nummer 1 zu besorgen wäre. 

§ 1853 BGB 
Der Vater kann den von ihm benannten Vormund von der Ver-
pflichtung entbinden, Inhaber- und Orderpapiere zu hinterlegen 
und den in § 1816 bezeichneten Vermerk in das Bundesschuld-
buch oder das Schuldbuch eines Landes eintragen zu lassen. 
 
§ 1854 BGB 
(1) Der Vater kann den von ihm benannten Vormund von der Ver-
pflichtung entbinden, während der Dauer seines Amtes Rech-
nung zu legen. 
(2) Der Vormund hat in einem solchen Falle nach dem Ablauf von 
je zwei Jahren eine Übersicht über den Bestand des seiner Ver-
waltung unterliegenden Vermögens dem Familiengericht einzu-
reichen. Das Familiengericht kann anordnen, dass die Übersicht 
in längeren, höchstens fünfjährigen Zwischenräumen einzu-
reichen ist. 
 
§ 1857a BGB 
Dem Jugendamt und einem Verein als Vormund stehen die nach 
§ 1852 Abs. 2, §§ 1853, 1854 zulässigen Befreiungen zu. 
 
§ 1908i BGB 
(2) … § 1857a ist auf die Betreuung durch den Vater, die Mutter, 
den Ehegatten, den Lebenspartner oder einen Abkömmling des 
Betreuten sowie auf den Vereinsbetreuer und den Behördenbe-
treuer sinngemäß anzuwenden, soweit das Betreuungsgericht 
nichts anderes anordnet. 
 

 
Übergangsvorschrift Art. 229 § 54 EGBGB 
(5) Betreuer, die erstmals durch § 1859 Absatz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs befreit sind, ha-
ben bis zum Ablauf des am 1. Januar 2023 noch 
laufenden Betreuungsjahres Rechnung zu legen. 

§ 1860 Befreiungen auf Anordnung des Gerichts 
(1) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer auf dessen Antrag von 
den Beschränkungen nach den §§ 1841, 1845, 1848 und 1849 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 2 ganz oder teilweise befreien, 
wenn der Wert des Vermögens des Betreuten ohne Berücksichtigung 

§ 1817 BGB 
(1) Das Familiengericht kann den Vormund auf dessen Antrag 
von den ihm nach den §§ 1806 bis 1816 obliegenden Verpflich-
tungen entbinden, soweit 
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von Immobilien und Verbindlichkeiten 6 000 Euro nicht übersteigt. 
(2) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer auf dessen Antrag von 
den Beschränkungen nach den §§ 1848, 1849 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 und 2 sowie Satz 2 und nach § 1854 Nummer 2 bis 5 befreien, 
soweit mit der Vermögensverwaltung der Betrieb eines Erwerbsge-
schäfts verbunden ist oder besondere Gründe der Vermögensverwal-
tung dies erfordern. 
(3) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer auf dessen Antrag von 
den Beschränkungen nach § 1845 Absatz 2, den §§ 1848 und 1849 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 2 befreien, wenn ein 
Wertpapierdepot des Betreuten häufige Wertpapiergeschäfte erfor-
dert und der Betreuer über hinreichende Kapitalmarktkenntnis und Er-
fahrung verfügt. 
(4) Eine Befreiung gemäß den Absätzen 1 bis 3 kann das Betreuungs-
gericht nur anordnen, wenn eine Gefährdung im Sinne des § 1821 
Absatz 3 Nummer 1 nicht zu besorgen ist. 
(5) Das Betreuungsgericht hat eine Befreiung aufzuheben, wenn ihre 
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 

1. der Umfang der Vermögensverwaltung dies rechtfertigt und 
2. eine Gefährdung des Vermögens nicht zu besorgen ist. 
Die Voraussetzungen der Nummer 1 liegen im Regelfall vor, 
wenn der Wert des Vermögens ohne Berücksichtigung von 
Grundbesitz 6 000 Euro nicht übersteigt. 
 
(2) Das Familiengericht kann aus besonderen Gründen den Vor-
mund von den ihm nach den §§ 1814, 1816 obliegenden Ver-
pflichtungen auch dann entbinden, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vorliegen. 

 

Neue Fassung BGB Bisherige Regelung Anmerkungen 

Untertitel 3 Beratung und Aufsicht durch das Betreuungsgericht  

§ 1861 Beratung; Verpflichtung des Betreuers 
(1) Das Betreuungsgericht berät den Betreuer über dessen Rechte 
und Pflichten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. 
(2) Der ehrenamtliche Betreuer wird alsbald nach seiner Bestellung 
mündlich verpflichtet, über seine Aufgaben unterrichtet und auf Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote hingewiesen. Das gilt nicht für 
solche ehrenamtlichen Betreuer, die mehr als eine Betreuung führen 
oder in den letzten zwei Jahren geführt haben. 

§ 1837 BGB 
(1) Das Familiengericht berät die Vormünder. Es wirkt dabei mit, 
sie in ihre Aufgaben einzuführen. 
 
§ 289 FamFG 
(1) Der Betreuer wird mündlich verpflichtet und über seine Aufga-
ben unterrichtet. Das gilt nicht für Vereinsbetreuer, Behördenbe-
treuer, Vereine, die zuständige Behörde und Personen, die die 
Betreuung im Rahmen ihrer Berufsausübung führen, sowie nicht 
für ehrenamtliche Betreuer, die mehr als eine Betreuung führen 
oder in den letzten zwei Jahren geführt haben. 
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§ 1862 Aufsicht durch das Betreuungsgericht 
(1) Das Betreuungsgericht führt über die gesamte Tätigkeit des Be-
treuers die Aufsicht. Es hat dabei auf die Einhaltung der Pflichten des 
Betreuers zu achten und insbesondere bei Anordnungen nach Absatz 
3, der Erteilung von Genehmigungen und einstweiligen Maßnahmen 
nach § 1867 den in § 1821 Absatz 2 bis 4 festgelegten Maßstab zu 
beachten. 
(2) Das Betreuungsgericht hat den Betreuten persönlich anzuhören, 
wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Betreuer pflichtwidrig 
den Wünschen des Betreuten nicht oder nicht in geeigneter Weise 
oder seinen Pflichten gegenüber dem Betreuten in anderer Weise 
nicht nachkommt, es sei denn, die persönliche Anhörung ist nicht ge-
eignet oder nicht erforderlich, um die Pflichtwidrigkeit aufzuklären. 
(3) Das Betreuungsgericht hat gegen Pflichtwidrigkeiten des Betreu-
ers durch geeignete Gebote und Verbote einzuschreiten. Zur Befol-
gung seiner Anordnungen kann es den Betreuer durch die Festset-
zung von Zwangsgeld anhalten. Gegen die Betreuungsbehörde, ei-
nen Behördenbetreuer oder einen Betreuungsverein wird kein 
Zwangsgeld festgesetzt. 
(4) Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass Vorschriften, wel-
che die Aufsicht des Betreuungsgerichts in vermögensrechtlicher Hin-
sicht sowie beim Abschluss von Ausbildungs-, Dienst- oder Arbeits-
verträgen betreffen, gegenüber der Betreuungsbehörde außer An-
wendung bleiben. 
 

§ 1837 BGB 
(2) Das Familiengericht hat über die gesamte Tätigkeit des Vor-
munds und des Gegenvormunds die Aufsicht zu führen und ge-
gen Pflichtwidrigkeiten durch geeignete Gebote und Verbote ein-
zuschreiten. Es hat insbesondere die Einhaltung der erforderli-
chen persönlichen Kontakte des Vormunds zu dem Mündel zu 
beaufsichtigen. Es kann dem Vormund und dem Gegenvormund 
aufgeben, eine Versicherung gegen Schäden, die sie dem Mün-
del zufügen können, einzugehen. 
(3) Das Familiengericht kann den Vormund und den Gegenvor-
mund zur Befolgung seiner Anordnungen durch Festsetzung von 
Zwangsgeld anhalten. Gegen das Jugendamt oder einen Verein 
wird kein Zwangsgeld festgesetzt. 
 
§ 1908i BGB 
(1) … Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass Vorschrif-
ten, welche die Aufsicht des Betreuungsgerichts in vermögens-
rechtlicher Hinsicht sowie beim Abschluss von Lehr- und Arbeits-
verträgen betreffen, gegenüber der zuständigen Behörde außer 
Anwendung bleiben. 

Versicherungspflicht für den beruflichen Betreuer 
in § 23 BtOG, für Betreuungsvereine in § 14 
BtOG; ehrenamtliche Betreuer sind über Sam-
melhaftpflichtversicherungen der Länder abgesi-
chert. 
 
Landesrechtliche Befreiungen für die Betreu-
ungsbehörde in den Bundesländern derzeit in den 
Ausführungsgesetzen der Länder Baden-Würt-
temberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hes-
sen, Sachsen-Anhalt. 

§ 1863 Berichte über die persönlichen Verhältnisse des Betreu-
ten 
(1) Mit Übernahme der Betreuung hat der Betreuer einen Bericht über 
die persönlichen Verhältnisse (Anfangsbericht) zu erstellen. Der An-
fangsbericht hat insbesondere Angaben zu folgenden Sachverhalten 
zu enthalten: 
1. persönliche Situation des Betreuten, 
2. Ziele der Betreuung, bereits durchgeführte und beabsichtigte Maß-
nahmen, insbesondere im Hinblick auf § 1821 Absatz 6, und 
3. Wünsche des Betreuten hinsichtlich der Betreuung. 

§ 1840 BGB 
 
(1) Der Vormund hat über die persönlichen Verhältnisse des Mün-
dels dem Familiengericht mindestens einmal jährlich zu berich-
ten. Der Bericht hat auch Angaben zu den persönlichen Kontak-
ten des Vormunds zu dem Mündel zu enthalten. 
 
 
 

Konkretisierung der persönlichen Berichterstat-
tung. Einführung eines Anfangsberichtes (ersetzt 
den Betreuungsplan). Einführung eines Schluss-
berichtes (bislang nach §§ 1890, 1893 BGB nicht 
vorgesehen) 
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Sofern ein Vermögensverzeichnis gemäß § 1835 zu erstellen ist, ist 
dieses dem Anfangsbericht beizufügen. Der Anfangsbericht soll dem 
Betreuungsgericht innerhalb von drei Monaten nach Bestellung des 
Betreuers übersandt werden. Das Betreuungsgericht kann den An-
fangsbericht mit dem Betreuten und dem Betreuer in einem persönli-
chen Gespräch erörtern. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Betreuung ehrenamtlich von einer 
Person mit einer familiären Beziehung oder persönlichen Bindung 
zum Betreuten geführt wird. In diesem Fall führt das Betreuungsge-
richt mit dem Betreuten auf dessen Wunsch oder in anderen geeigne-
ten Fällen ein Anfangsgespräch zur Ermittlung der Sachverhalte nach 
Absatz 1 Satz 2. Der ehrenamtliche Betreuer soll an dem Gespräch 
teilnehmen. Die Pflicht zur Erstellung eines Vermögensverzeichnis-
ses gemäß § 1835 bleibt unberührt. 
(3) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht über die persönlichen 
Verhältnisse des Betreuten mindestens einmal jährlich zu berichten 
(Jahresbericht). Er hat den Jahresbericht mit dem Betreuten zu be-
sprechen, es sei denn, davon sind erhebliche Nachteile für die Ge-
sundheit des Betreuten zu besorgen oder dieser ist offensichtlich nicht 
in der Lage, den Inhalt des Jahresberichts zur Kenntnis zu nehmen. 
Der Jahresbericht hat insbesondere Angaben zu folgenden Sachver-
halten zu enthalten: 
1. Art, Umfang und Anlass der persönlichen Kontakte zum Betreuten 
und der persönliche Eindruck vom Betreuten, 
2. Umsetzung der bisherigen Betreuungsziele und Darstellung der be-
reits durchgeführten und beabsichtigten Maßnahmen, insbesondere 
solcher gegen den Willen des Betreuten, 
3. Gründe für die weitere Erforderlichkeit der Betreuung und des Ein-
willigungsvorbehalts, insbesondere auch hinsichtlich des Umfangs, 
4. bei einer beruflich geführten Betreuung die Mitteilung, ob die Be-
treuung zukünftig ehrenamtlich geführt werden kann, und 
5. die Sichtweise des Betreuten zu den Sachverhalten nach den Num-
mern 1 bis 4. 
(4) Nach Beendigung der Betreuung hat der Betreuer einen abschlie-
ßenden Bericht (Schlussbericht) zu erstellen, in dem die seit dem letz-

§ 1901 BGB 
(4) … Wird die Betreuung berufsmäßig geführt, hat der Betreuer 
in geeigneten Fällen auf Anordnung des Gerichts zu Beginn der 
Betreuung einen Betreuungsplan zu erstellen. In dem Betreu-
ungsplan sind die Ziele der Betreuung und die zu ihrer Erreichung 
zu ergreifenden Maßnahmen darzustellen. 
 
§ 289 FamFG 
(2) In geeigneten Fällen führt das Gericht mit dem Betreuer und 
dem Betroffenen ein Einführungsgespräch. 
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ten Jahresbericht eingetretenen Änderungen der persönlichen Ver-
hältnisse mitzuteilen sind. Der Schlussbericht ist dem Betreuungsge-
richt zu übersenden. Er hat Angaben zur Herausgabe des der Verwal-
tung des Betreuers unterliegenden Vermögens des Betreuten und al-
ler im Rahmen der Betreuung erlangten Unterlagen zu enthalten. 
 
§ 1864 Auskunfts- und Mitteilungspflichten des Betreuers 
(1) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht auf dessen Verlangen 
jederzeit über die Führung der Betreuung und über die persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betreuten Auskunft zu erteilen. 
(2) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht wesentliche Änderungen 
der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betreuten un-
verzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch für solche Umstände, 
1. die eine Aufhebung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbe-
halts ermöglichen, 
2. die eine Einschränkung des Aufgabenkreises des Betreuers er-
möglichen, 
3. die die Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers erfordern, 
4. die die Bestellung eines weiteren Betreuers erfordern, 
5. die die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts erfordern, und 
6. aus denen sich bei einer beruflich geführten Betreuung ergibt, dass 
die Betreuung zukünftig ehrenamtlich geführt werden kann. 
 

§ 1839 BGB 
Der Vormund sowie der Gegenvormund hat dem Familiengericht 
auf Verlangen jederzeit über die Führung der Vormundschaft und 
über die persönlichen Verhältnisse des Mündels Auskunft zu er-
teilen. 
 
§ 1901 BGB 
(5) Werden dem Betreuer Umstände bekannt, die eine Aufhebung 
der Betreuung ermöglichen, so hat er dies dem Betreuungsge-
richt mitzuteilen. Gleiches gilt für Umstände, die eine Einschrän-
kung des Aufgabenkreises ermöglichen oder dessen Erweite-
rung, die Bestellung eines weiteren Betreuers oder die Anord-
nung eines Einwilligungsvorbehalts (§ 1903) erfordern. 
 

 

§ 1865 Rechnungslegung 
(1) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht über die Vermögensver-
waltung Rechnung zu legen, soweit sein Aufgabenkreis die Vermö-
gensverwaltung umfasst. 
(2) Die Rechnung ist jährlich zu legen. Das Rechnungsjahr wird vom 
Betreuungsgericht bestimmt. 
(3) Die Rechnung soll eine geordnete Zusammenstellung der Einnah-
men und Ausgaben enthalten und über den Ab- und Zugang des vom 
Betreuer verwalteten Vermögens Auskunft geben. Das Betreuungs-

§ 1840 BGB 
(2) Der Vormund hat über seine Vermögensverwaltung dem Fa-
miliengericht Rechnung zu legen. 
(3) Die Rechnung ist jährlich zu legen. Das Rechnungsjahr wird 
von dem Familiengericht bestimmt. 
(4) Ist die Verwaltung von geringem Umfang, so kann das Fami-
liengericht, nachdem die Rechnung für das erste Jahr gelegt wor-
den ist, anordnen, dass die Rechnung für längere, höchstens 
dreijährige Zeitabschnitte zu legen ist. 
 

Klarstellung, dass nur Betreuer mit dem Aufga-
benbereich Vermögenssorge zur Rechnungsle-
gung verpflichtet sind. 
Möglichkeit des Verzichtes auf Belege. Neu: 
Selbstverwaltungserklärung (Absatz 3) 
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gericht kann Einzelheiten zur Erstellung der geordneten Zusammen-
stellung nach Satz 1 bestimmen. Es kann in geeigneten Fällen auf die 
Vorlage von Belegen verzichten. Verwaltet der Betreute im Rahmen 
des dem Betreuer übertragenen Aufgabenkreises einen Teil seines 
Vermögens selbst, so hat der Betreuer dies dem Betreuungsgericht 
mitzuteilen. Der Betreuer hat die Richtigkeit dieser Mitteilung durch 
eine Erklärung des Betreuten nachzuweisen oder, falls eine solche 
nicht beigebracht werden kann, die Richtigkeit an Eides statt zu ver-
sichern. 
(4) Wird vom Betreuten ein Erwerbsgeschäft mit kaufmännischer 
Buchführung betrieben, so genügt als Rechnung ein aus den Büchern 
gezogener Jahresabschluss. Das Betreuungsgericht kann Vorlage 
der Bücher und sonstigen Belege verlangen. 
 

§ 1841 BGB 
(1) Die Rechnung soll eine geordnete Zusammenstellung der Ein-
nahmen und Ausgaben enthalten, über den Ab- und Zugang des 
Vermögens Auskunft geben und, soweit Belege erteilt zu werden 
pflegen, mit Belegen versehen sein. 
(2) Wird ein Erwerbsgeschäft mit kaufmännischer Buchführung 
betrieben, so genügt als Rechnung ein aus den Büchern gezoge-
ner Jahresabschluss. Das Familiengericht kann jedoch die Vorle-
gung der Bücher und sonstigen Belege verlangen. 
 
 

§ 1866 Prüfung der Rechnung durch das Betreuungsgericht 
(1) Das Betreuungsgericht hat die Rechnung sachlich und rechne-
risch zu prüfen und, soweit erforderlich, ihre Berichtigung und Ergän-
zung durch den Betreuer herbeizuführen. 
(2) Die Möglichkeit der Geltendmachung streitig gebliebener Ansprü-
che zwischen Betreuer und Betreutem im Rechtsweg bleibt unberührt. 
Die Ansprüche können schon vor der Beendigung der Betreuung gel-
tend gemacht werden. 
 

§ 1843 BGB 
(1) Das Familiengericht hat die Rechnung rechnungsmäßig und 
sachlich zu prüfen und, soweit erforderlich, ihre Berichtigung und 
Ergänzung herbeizuführen. 
(2) Ansprüche, die zwischen dem Vormund und dem Mündel 
streitig bleiben, können schon vor der Beendigung des Vormund-
schaftsverhältnisses im Rechtsweg geltend gemacht werden. 

 

§ 1867 Einstweilige Maßnahmen des Betreuungsgerichts 
Bestehen dringende Gründe für die Annahme, dass die Vorausset-
zungen für die Bestellung eines Betreuers gegeben sind, und konnte 
ein Betreuer noch nicht bestellt werden oder ist der Betreuer an der 
Erfüllung seiner Pflichten gehindert, so hat das Betreuungsgericht die 
dringend erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

§ 1846 BGB 
Ist ein Vormund noch nicht bestellt oder ist der Vormund an der 
Erfüllung seiner Pflichten verhindert, so hat das Familiengericht 
die im Interesse des Betroffenen erforderlichen Maßregeln zu 
treffen. 
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Neue Fassung BGB Bisherige Regelung Anmerkungen 

Untertitel 4 Beendigung, Aufhebung oder Änderung von Betreuung und Einwilligungsvorbehalt  

§ 1868 Entlassung des Betreuers 
(1) Das Betreuungsgericht hat den Betreuer zu entlassen, wenn des-
sen Eignung, die Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen, nicht 
oder nicht mehr gewährleistet ist oder ein anderer wichtiger Grund für 
die Entlassung vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der 
Betreuer eine erforderliche Abrechnung vorsätzlich falsch erteilt oder 
den erforderlichen persönlichen Kontakt zum Betreuten nicht gehalten 
hat. 
(2) Das Betreuungsgericht hat den beruflichen Betreuer zu entlassen, 
wenn dessen Registrierung nach § 27 Absatz 1 und 2 des Betreu-
ungsorganisationsgesetzes widerrufen oder zurückgenommen 
wurde. 
(3) Das Betreuungsgericht soll den beruflichen Betreuer, den Betreu-
ungsverein, den Behördenbetreuer oder die Betreuungsbehörde ent-
lassen, wenn der Betreute zukünftig ehrenamtlich betreut werden 
kann. 
(4) Das Betreuungsgericht entlässt den Betreuer auf dessen Verlan-
gen, wenn nach dessen Bestellung Umstände eingetreten sind, auf-
grund derer ihm die Führung der Betreuung nicht mehr zugemutet 
werden kann. 
(5) Das Betreuungsgericht kann den Betreuer entlassen, wenn der 
Betreute eine mindestens gleich geeignete Person, die zur Über-
nahme der Betreuung bereit ist, als neuen Betreuer vorschlägt. 
(6) Der Vereinsbetreuer ist auch dann zu entlassen, wenn der Betreu-
ungsverein dies beantragt. Wünscht der Betreute die Fortführung der 
Betreuung durch den bisherigen Vereinsbetreuer, so kann das Be-
treuungsgericht statt der Entlassung des Vereinsbetreuers mit dessen 
Einverständnis feststellen, dass dieser die Betreuung künftig als Pri-
vatperson weiterführt. Die Sätze 1 und 2 gelten für den Behördenbe-
treuer entsprechend. 

§ 1908b BGB 
(1) Das Betreuungsgericht hat den Betreuer zu entlassen, wenn 
seine Eignung, die Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen, 
nicht mehr gewährleistet ist oder ein anderer wichtiger Grund für 
die Entlassung vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn 
der Betreuer eine erforderliche Abrechnung vorsätzlich falsch er-
teilt oder den erforderlichen persönlichen Kontakt zum Betreuten 
nicht gehalten hat. Das Gericht soll den nach § 1897 Abs. 6 be-
stellten Betreuer entlassen, wenn der Betreute durch eine oder 
mehrere andere Personen außerhalb einer Berufsausübung be-
treut werden kann. 
(2) Der Betreuer kann seine Entlassung verlangen, wenn nach 
seiner Bestellung Umstände eintreten, auf Grund derer ihm die 
Betreuung nicht mehr zugemutet werden kann. 
(3) Das Gericht kann den Betreuer entlassen, wenn der Betreute 
eine gleich geeignete Person, die zur Übernahme bereit ist, als 
neuen Betreuer vorschlägt. 
(4) Der Vereinsbetreuer ist auch zu entlassen, wenn der Verein 
dies beantragt. Ist die Entlassung nicht zum Wohl des Betreuten 
erforderlich, so kann das Betreuungsgericht stattdessen mit Ein-
verständnis des Betreuers aussprechen, dass dieser die Betreu-
ung künftig als Privatperson weiterführt. Die Sätze 1 und 2 gelten 
für den Behördenbetreuer entsprechend. 
(5) Der Verein oder die Behörde ist zu entlassen, sobald der Be-
treute durch eine oder mehrere natürliche Personen hinreichend 
betreut werden kann. 

Zum Statuswechsel des Vereins- oder Behörden-
betreuers (Absatz 4)  ist künftig auf den Wunsch 
des Betreuten abzustellen. 
 
Verfahrensvorschrift zur Betreuerentlassung § 
296 FamFG 
 
Rückgabe des Betreuerausweises (bislang § 
1893 Abs. 2 BGB) jetzt in § 290 FamFG 
 
Das Amt bisher bestellter Gegenbetreuer endet 
mit dem 1.1.2023 (Art. 229 § 54 Abs. 2 EGBGB), 
ohne dass es eines Aufhebungsbeschlusses be-
darf. 
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(7) Der Betreuungsverein oder die Betreuungsbehörde ist als Be-
treuer zu entlassen, sobald der Betreute durch eine oder mehrere na-
türliche Personen hinreichend betreut werden kann. Dies gilt für den 
Betreuungsverein nicht, wenn der Wunsch des Betreuten dem entge-
gensteht. 
 
§ 1869 Bestellung eines neuen Betreuers 
Mit der Entlassung des Betreuers oder nach dessen Tod ist ein neuer 
Betreuer zu bestellen. 
 

§ 1908c BGB 
Stirbt der Betreuer oder wird er entlassen, so ist ein neuer Be-
treuer zu bestellen. 

 

§ 1870 Ende der Betreuung 
Die Betreuung endet mit der Aufhebung der Betreuung durch das Be-
treuungsgericht oder mit dem Tod des Betreuten. 
 

 Entspricht der bisherigen Rechtsprechung (kein 
Aufhebungsbeschluss bei Tod des Betreuten). 

§ 1871 Aufhebung oder Änderung von Betreuung und Einwilli-
gungsvorbehalt 
(1) Die Betreuung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen weg-
fallen. Fallen die Voraussetzungen nur für einen Teil der Aufgabenbe-
reiche des Betreuers weg, so ist dessen Aufgabenkreis einzuschrän-
ken. 
(2) Ist der Betreuer auf Antrag des Betreuten bestellt, so ist die Be-
treuung auf dessen Antrag wieder aufzuheben, es sei denn, die Auf-
rechterhaltung der Betreuung ist auch unter Berücksichtigung von § 
1814 Absatz 2 erforderlich. Dies gilt für die Einschränkung des Aufga-
benkreises des Betreuers entsprechend. 
(3) Der Aufgabenkreis des Betreuers ist zu erweitern, wenn dies er-
forderlich wird. Die Vorschriften über die Bestellung des Betreuers 
gelten hierfür entsprechend. 
(4) Für den Einwilligungsvorbehalt gelten die Absätze 1 und 3 ent-
sprechend. 

§ 1908d BGB 
(1) Die Betreuung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen 
wegfallen. Fallen diese Voraussetzungen nur für einen Teil der 
Aufgaben des Betreuers weg, so ist dessen Aufgabenkreis einzu-
schränken. 
(2) Ist der Betreuer auf Antrag des Betreuten bestellt, so ist die 
Betreuung auf dessen Antrag aufzuheben, es sei denn, dass eine 
Betreuung von Amts wegen erforderlich ist. Den Antrag kann 
auch ein Geschäftsunfähiger stellen. Die Sätze 1 und 2 gelten für 
die Einschränkung des Aufgabenkreises entsprechend. 
(3) Der Aufgabenkreis des Betreuers ist zu erweitern, wenn dies 
erforderlich wird. Die Vorschriften über die Bestellung des Betreu-
ers gelten hierfür entsprechend. 
(4) Für den Einwilligungsvorbehalt gelten die Absätze 1 und 3 ent-
sprechend. 
 

Verfahrensvorschrift: Betreuungsaufhebung § 
294 FamFG; Erweiterung § 293 FamFG 
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§ 1872 Herausgabe von Vermögen und Unterlagen; Schlussrech-
nungslegung 
(1) Endet die Betreuung, hat der Betreuer das seiner Verwaltung un-
terliegende Vermögen und alle im Rahmen der Betreuung erlangten 
Unterlagen an den Betreuten, dessen Erben oder sonstigen Berech-
tigten herauszugeben. 
(2) Eine Schlussrechnung über die Vermögensverwaltung hat der Be-
treuer nur zu erstellen, wenn der Berechtigte nach Absatz 1 dies ver-
langt. Auf dieses Recht ist der Berechtigte durch den Betreuer vor 
Herausgabe der Unterlagen hinzuweisen. Die Frist zur Geltendma-
chung des Anspruchs beträgt sechs Wochen nach Zugang des Hin-
weises. Der Berechtigte hat dem Betreuungsgericht sein Verlangen 
gegenüber dem Betreuer mitzuteilen. 
(3) Ist der Betreute sechs Monate nach Ende der Betreuung unbe-
kannten Aufenthalts oder sind dessen Erben nach Ablauf dieser Frist 
unbekannt oder unbekannten Aufenthalts und ist auch kein sonstiger 
Berechtigter vorhanden, hat der Betreuer abweichend von Absatz 2 
eine Schlussrechnung zu erstellen 
(4) Bei einem Wechsel des Betreuers hat der bisherige Betreuer das 
seiner Verwaltung unterliegende Vermögen und alle im Rahmen der 
Betreuung erlangten Unterlagen an den neuen Betreuer herauszuge-
ben. Über die Verwaltung seit der letzten beim Betreuungsgericht ein-
gereichten Rechnungslegung hat er Rechenschaft durch eine 
Schlussrechnung abzulegen. 
(5) War der Betreuer bei Beendigung seines Amtes gemäß § 1859 
befreit, genügt zur Erfüllung der Verpflichtungen aus den Absätzen 2 
und 4 Satz 2 die Erstellung einer Vermögensübersicht mit einer Über-
sicht über die Einnahmen und Ausgaben seit der letzten Vermögens-
übersicht. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Vermögensübersicht 
ist an Eides statt zu versichern. 
 

§ 1890 BGB 
Der Vormund hat nach der Beendigung seines Amts dem Mündel 
das verwaltete Vermögen herauszugeben und über die Verwal-
tung Rechenschaft abzulegen. Soweit er dem Familiengericht 
Rechnung gelegt hat, genügt die Bezugnahme auf diese Rech-
nung. 
 
 
 

Klarstellung der Rechenschafts- und Herausga-
bepflichten (Bezugnahme auf §§ 666, 667 BGB lt. 
Rechtsprechung nicht mehr nötig). 
 
Sonderregelung für bisherige befreite Betreuer in 
Absatz 5. 

§ 1873 Rechnungsprüfung 
(1) Der Betreuer hat eine nach §1872 von ihm zu erstellende Schluss-
rechnung oder Vermögensübersicht beim Betreuungsgericht einzu-
reichen. Das Betreuungsgericht übersendet diese an den Berechtig-
ten, soweit dieser bekannt ist oder rechtlich vertreten wird und kein 

§ 1892 BGB 
(1) Der Vormund hat die Rechnung, nachdem er sie dem Gegen-
vormund vorgelegt hat, dem Familiengericht einzureichen. 
(2) Das Familiengericht hat die Rechnung rechnungsmäßig und 
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Fall des § 1872 Absatz 3 vorliegt. 
(2) Das Betreuungsgericht hat die Schlussrechnung oder die Vermö-
gensübersicht sachlich und rechnerisch zu prüfen und, soweit erfor-
derlich, ihre Ergänzung herbeizuführen. Das Betreuungsgericht über-
sendet das Ergebnis seiner Prüfung nach Satz 1 an den Berechtigten. 
(3) Endet die Betreuung und liegt kein Fall des § 1872 Absatz 3 vor, 
so gilt Absatz 2 nur dann, wenn der Berechtigte binnen sechs Wochen 
nach Zugang der Schlussrechnung oder der Vermögensübersicht de-
ren Prüfung verlangt. Über dieses Recht ist der Berechtigte bei der 
Übersendung nach Absatz 1 Satz 2 zu belehren. Nach Ablauf der Frist 
kann eine Prüfung durch das Betreuungsgericht nicht mehr verlangt 
werden. 
 

sachlich zu prüfen und deren Abnahme durch Verhandlung mit 
den Beteiligten unter Zuziehung des Gegenvormunds zu vermit-
teln. Soweit die Rechnung als richtig anerkannt wird, hat das Fa-
miliengericht das Anerkenntnis zu beurkunden. 

§ 1874 Besorgung der Angelegenheiten des Betreuten nach Be-
endigung der Betreuung 
(1) Der Betreuer darf die Besorgung der Angelegenheiten des Betreu-
ten fortführen, bis er von der Beendigung der Betreuung Kenntnis er-
langt oder diese kennen muss. Ein Dritter kann sich auf diese Befug-
nis nicht berufen, wenn er bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts die 
Beendigung kennt oder kennen muss. 
(2) Endet die Betreuung durch den Tod des Betreuten, so hat der Be-
treuer im Rahmen des ihm übertragenen Aufgabenkreises die Ange-
legenheiten, die keinen Aufschub dulden, zu besorgen, bis der Erbe 
diese besorgen kann. 

§ 1698a BGB 
(1) Die Eltern dürfen die mit der Personensorge und mit der Ver-
mögenssorge für das Kind verbundenen Geschäfte fortführen, bis 
sie von der Beendigung der elterlichen Sorge Kenntnis erlangen 
oder sie kennen müssen. Ein Dritter kann sich auf diese Befugnis 
nicht berufen, wenn er bei der Vornahme eines Rechtsgeschäfts 
die Beendigung kennt oder kennen muss. 
(2) Diese Vorschriften sind entsprechend anzuwenden, wenn die 
elterliche Sorge ruht. 
 
§ 1698b BGB 
Endet die elterliche Sorge durch den Tod des Kindes, so haben 
die Eltern die Geschäfte, die nicht ohne Gefahr aufgeschoben 
werden können, zu besorgen, bis der Erbe anderweit Fürsorge 
treffen kann. 

Betrifft u.a. die sog. Notgeschäftsführung 
Bisher Regelung nur in der elterlichen Sorge (Ver-
weis in § 1908i auf § 1893 BGB) 
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Neue Fassung BGB Bisherige Regelung Anmerkungen 

Untertitel 5 Vergütung und Aufwendungsersatz  

§ 1875 Vergütung und Aufwendungsersatz 
(1) Vergütung und Aufwendungsersatz des ehrenamtlichen Betreuers 
bestimmen sich nach den Vorschriften dieses Untertitels. 
(2) Vergütung und Aufwendungsersatz des beruflichen Betreuers, des 
Betreuungsvereins, des Behördenbetreuers und der Betreuungsbe-
hörde bestimmen sich nach dem Vormünder- und Betreuervergü-
tungsgesetz. 
 

 Zu Absatz 2 siehe §§ 7 ff VBVG (2023); Verfah-
rensvorschrift § 292 FamFG 

§ 1876 Vergütung  
Dem ehrenamtlichen Betreuer steht grundsätzlich kein Anspruch auf 
Vergütung zu. Das Betreuungsgericht kann ihm abweichend von Satz 
1 eine angemessene Vergütung bewilligen, wenn 
1. der Umfang oder die Schwierigkeit der Wahrnehmung der Angele-
genheiten des Betreuten dies rechtfertigen und 
2. der Betreute nicht mittellos ist. 
 

§ 1836 Vergütung des Vormunds 
(1) Die Vormundschaft wird unentgeltlich geführt.  
(2) Trifft das Gericht keine Feststellung nach Absatz 1 Satz 2, so 
kann es dem Vormund … gleichwohl eine angemessene Vergü-
tung bewilligen, soweit der Umfang oder die Schwierigkeit der 
vormundschaftlichen Geschäfte dies rechtfertigen; dies gilt nicht, 
wenn der Mündel mittellos ist. 

Bisherige Norm über § 1908i Abs. 1 auf die Be-
treuung anwendbar. 
Verfahrensvorschrift § 292 FamFG 

§ 1877 Aufwendungsersatz 
(1) Macht der Betreuer zur Führung der Betreuung Aufwendungen, so 
kann er nach den für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 669 
und 670 vom Betreuten Vorschuss oder Ersatz verlangen. Für den 
Ersatz von Fahrtkosten des Betreuers gilt die in § 5 des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes für Sachverständige getroffene 
Regelung entsprechend. 
(2) Zu den Aufwendungen gehören auch die Kosten einer angemes-
senen Versicherung gegen Schäden, die 
1. dem Betreuten durch den Betreuer zugefügt werden können oder 
2. die dem Betreuer dadurch entstehen können, dass er einem Dritten 

§ 1835 Aufwendungsersatz 
(1) Macht der Vormund zum Zwecke der Führung der Vormund-
schaft Aufwendungen, so kann er nach den für den Auftrag gel-
tenden Vorschriften der §§ 669, 670 von dem Mündel Vorschuss 
oder Ersatz verlangen; für den Ersatz von Fahrtkosten gilt die in 
§ 5 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes für 
Sachverständige getroffene Regelung entsprechend.  
(2) Aufwendungen sind auch die Kosten einer angemessenen 
Versicherung gegen Schäden, die dem Mündel durch den Vor-
mund … zugefügt werden können oder die dem Vormund …  
dadurch entstehen können, dass er einem Dritten zum Ersatz ei-

Verfahrensvorschrift § 292 FamFG 
 
Fahrtkostenersatz zum 1.1.2021 von 0,30 € auf 
0,42 €/km erhöht (§ 5 JVEG) 
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zum Ersatz eines durch die Führung der Betreuung verursachten 
Schadens verpflichtet ist. 
Kosten für die Haftpflichtversicherung des Halters eines Kraftfahr-
zeugs gehören nicht zu diesen Aufwendungen. 
(3) Als Aufwendungen gelten auch solche Dienste des Betreuers, die 
zu seinem Gewerbe oder Beruf gehören. 
(4) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz erlischt, wenn er nicht bin-
nen 15 Monaten nach seiner Entstehung gerichtlich geltend gemacht 
wird. Die Geltendmachung beim Betreuungsgericht gilt als Geltend-
machung gegen den Betreuten. Die Geltendmachung gegen den Be-
treuten gilt auch als Geltendmachung gegen die Staatskasse. 
(5) Das Betreuungsgericht kann eine von Absatz 4 Satz 1 abweichen-
de kürzere oder längere Frist für das Erlöschen des Anspruchs be-
stimmen sowie diese gesetzte Frist auf Antrag verlängern. Mit der 
Fristbestimmung ist über das Erlöschen des Ersatzanspruchs bei Ver-
säumung der Frist zu belehren. Der Anspruch ist innerhalb der Frist 
zu beziffern. 

nes durch die Führung der Vormundschaft verursachten Scha-
dens verpflichtet ist; dies gilt nicht für die Kosten der Haftpflicht-
versicherung des Halters eines Kraftfahrzeugs. 
(3) Als Aufwendungen gelten auch solche Dienste des Vormunds 
…, die zu seinem Gewerbe oder seinem Beruf gehören. 
(1) Ersatzansprüche erlöschen, wenn sie nicht binnen 15 Mona-
ten nach ihrer Entstehung gerichtlich geltend gemacht werden; 
die Geltend-machung des Anspruchs beim Familiengericht gilt 
dabei auch als Geltendmachung gegenüber dem Mündel. 
(1a) Das Familiengericht kann eine von Absatz 1 Satz 3 abwei-
chende Frist von mindestens zwei Monaten bestimmen. In der 
Fristbestimmung ist über die Folgen der Versäumung der Frist zu 
belehren. Die Frist kann auf Antrag vom Familiengericht verlän-
gert werden. Der Anspruch erlischt, soweit er nicht innerhalb der 
Frist beziffert wird. 

§ 1878 Aufwandspauschale 
(1) Zur Abgeltung seines Anspruchs auf Aufwendungsersatz kann der 
Betreuer für die Führung jeder Betreuung, für die er keine Vergütung 
erhält, vom Betreuten einen pauschalen Geldbetrag verlangen (Auf-
wandspauschale). Dieser entspricht für ein Jahr dem 17fachen des-
sen, was einem Zeugen als Höchstbetrag der Entschädigung für eine 
Stunde versäumter Arbeitszeit (§ 22 des Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetzes) gewährt werden kann. Hat der Betreuer für 
solche Aufwendungen bereits Vorschuss oder Ersatz erhalten, so ver-
ringert sich die Aufwandspauschale entsprechend. 
(2) Sind mehrere Betreuer bestellt, kann jeder Betreuer den Anspruch 
auf Aufwandspauschale geltend machen. In den Fällen der Bestellung 
eines Verhinderungsbetreuers nach § 1817 Absatz 4 kann jeder Be-
treuer den Anspruch auf Aufwandspauschale nur für den Zeitraum 
geltend machen, in dem er tatsächlich tätig geworden ist. 
(3) Die Aufwandspauschale ist jährlich zu zahlen, erstmals ein Jahr 
nach Bestellung des Betreuers. Endet das Amt des Betreuers, ist die 
Aufwandspauschale anteilig nach den Monaten des bis zur Beendi-

§ 1835a Aufwandsentschädigung 
(1) Zur Abgeltung seines Anspruchs auf Aufwendungsersatz 
kann der Vormund als Aufwandsentschädigung für jede Vor-
mundschaft, für die ihm keine Vergütung zusteht, einen Geldbe-
trag verlangen, der für ein Jahr dem Sechzehnfachen dessen ent-
spricht, was einem Zeugen als Höchstbetrag der Entschädigung 
für eine Stunde versäumter Arbeitszeit (§ 22 des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes) gewährt werden kann (Auf-
wandsentschädigung). Hat der Vormund für solche Aufwendun-
gen bereits Vorschuss oder Ersatz erhalten, so verringert sich die 
Aufwandsentschädigung entsprechend. 
(2) Die Aufwandsentschädigung ist jährlich zu zahlen, erstmals 
ein Jahr nach Bestellung des Vormunds. 
(4) Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung erlischt, wenn er 
nicht binnen drei Monaten nach Ablauf des Jahres, in dem der 
Anspruch entsteht, geltend gemacht wird; die Geltendmachung 
des Anspruchs beim Familiengericht gilt auch als Geltendma-
chung gegenüber dem Mündel. 
 

Jahressumme ab 1.1.2023: 425 € (2021/2022: 
400 €) 
 
Verfahrensvorschrift § 292 FamFG 
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gung des Amtes laufenden Betreuungsjahres zu zahlen; ein angefan-
gener Monat gilt als voller Monat. 
(4) Der Anspruch erlischt, wenn er nicht binnen sechs Monaten nach 
Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, gerichtlich 
geltend gemacht wird. § 1877 Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. Ist der Anspruch einmalig ausdrücklich gerichtlich geltend ge-
macht worden, so gilt in den Folgejahren die Einreichung des Jahres-
berichts jeweils als Antrag, es sei denn, der Betreuer verzichtet aus-
drücklich auf eine weitere Geltendmachung. 
§ 1879 Zahlung aus der Staatskasse 
Gilt der Betreute als mittellos im Sinne von § 1880, so kann der Be-
treuer den Vorschuss, den Aufwendungsersatz nach § 1877 oder die 
Aufwandspauschale nach § 1878 aus der Staatskasse verlangen. 
 

§ 1835 BGB 
(4) Ist der Mündel mittellos, so kann der Vormund Vorschuss und 
Ersatz aus der Staatskasse verlangen. Absatz 1 Satz 3 und Ab-
satz 1a gelten entsprechend.  
 
§ 1835a BGB 
(3) Ist der Mündel mittellos, so kann der Vormund die Aufwands-
entschädigung aus der Staatskasse verlangen; … 
 

 

§ 1880 Mittellosigkeit des Betreuten 
(1) Der Betreute gilt als mittellos, wenn er den Vorschuss, den Auf-
wendungsersatz oder die Aufwandspauschale aus seinem einzuset-
zenden Vermögen nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen 
kann. 
(2) Der Betreute hat sein Vermögen nach Maßgabe des § 90 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch einzusetzen. 

§ 1836d Mittellosigkeit des Mündels 
Der Mündel gilt als mittellos, wenn er den Aufwendungsersatz o-
der die Vergütung aus seinem einzusetzenden Einkommen oder 
Vermögen 
1. nicht oder nur zum Teil oder nur in Raten oder 
2. nur im Wege gerichtlicher Geltendmachung von Unterhalts-
ansprüchen aufbringen kann. 
 
§ 1836c Einzusetzende Mittel des Mündels 
Der Mündel hat einzusetzen: 
1. nach Maßgabe des § 87 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch sein Einkommen, soweit es zusammen mit dem Einkommen 
seines nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners 
die nach den §§ 82, 85 Abs. 1 und § 86 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch maßgebende Einkommensgrenze für die Hilfe 

Kein Einkommenseinsatz mehr. 
Freigrenze für kleines Barvermögen: 5.000 € 
nach § 1 der Verordnung zu § 90 SGB XII. 
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nach dem Fünften bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch übersteigt… 
2. sein Vermögen nach Maßgabe des § 90 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch. 
 

§ 1881 Gesetzlicher Forderungsübergang 
Soweit die Staatskasse den Betreuer befriedigt, gehen Ansprüche 
des Betreuers gegen den Betreuten auf die Staatskasse über. Nach 
dem Tode des Betreuten haftet sein Erbe nur mit dem Wert des im 
Zeitpunkt des Erbfalls vorhandenen Nachlasses; § 102 Absatz 3 und 
4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend, § 1880 
Absatz 2 ist auf den Erben nicht anzuwenden. 

§ 1836e Gesetzlicher Forderungsübergang 
(1) Soweit die Staatskasse den Vormund oder Gegenvormund 
befriedigt, gehen Ansprüche des Vormundes oder Gegenvor-
munds gegen den Mündel auf die Staatskasse über. Nach dem 
Tode des Mündels haftet sein Erbe nur mit dem Wert des im Zeit-
punkt des Erbfalls vorhandenen Nachlasses; § 102 Abs. 3 und 4 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend, § 
1836c findet auf den Erben keine Anwendung. 
(2) Soweit Ansprüche gemäß § 1836c Nr. 1 Satz 3 einzusetzen 
sind, findet zugunsten der Staatskasse § 850b der Zivilprozess-
ordnung keine Anwendung. 
 

Verfahrensvorschrift § 292a FamFG. 
 
Hinweis auf § 850b ZPO entfällt, da Wegfall der 
Einkommensheranziehung. 
 
Freibetrag nach § 102 SGB XII im Jahre 2021: 
2.676 € (jährliche Anpassung) 

 
 
 


